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Vorstehendes Militärdiplom, dessen Abdruck ich der 
gütigen Mittheilung des Herrn Geh.-Raths Neigebaur, ehe
maligen König). Preussischen Generalconsuls zu Jassy, 
verdanke, wurde von demselben in der Bibliothek des re- 
formirten Collegs zu Ennyed in Siebenbürgen aufgefunden, 
in der es länger als dreissig Jahre unveröffentlicht geruht 
hatte. Es soll von Klausenburg dahin gekommen sein.

Das Jahr 86 n. Chr. Geb., 839 der Stadt, wird uns 
durch die dem Kaiser Domitian beigelegten Titel als der 
Zeitpunkt angegeben, in welchem dasDecret erlassen wurde, 
dessen authentische Abschrift uns das Diplom erhalten hat. 
Domitian war an den Iden des September (Sueton. Titus 
11) im Jahre 81 seinem Bruder gefolgt; also reicht seine 
fünfte tribunicische Gewalt, da man dieselbe damals noch 
nach dem Jahrestage des Regierungsantritts rechnete, ohne 
ihre Erneuerung vom 1. Januar zu datiren, bis in den Herbst 
des Jahres 86. In demselben Jahre hatte er zum zwölften 
Male die Fasces angenommen, und zum zwölften, dreizehn
ten und vierzehnten Male riefen ihn die Heere, — wir
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wissen nicht wegen welcher Kriege, — zum Imperator aus. 
Ferner nennt er sich Censor perpetuus, welchen Titel 
er in der Zeit zwischen den Nonen des September 85, wo 
er noch mit der blossen censoria potestas geehrt ist (Ar- 
neth IV), und dem 17. Februar 86, dem Datum des Di
ploms Cardinali VII, angenommen haben muss, und zwar, 
wie die Münzen zeigen, vor Ablauf des erstgenannten Jah
res (Eckhel VI, p, 396.).

Mit ihm bekleidete das Consulat im Jahre 86 Sex. 
Cornelius Dolabella Petronianus, welcher jedoch schon 
um die Mitte des Februar (A' D* XIIP K* MART) in dem 
auf die Aegyptische Flotte bezüglichen Diplome {Card. 
VII) nicht mehr den Kaiser, sondern einen gewissen C. 
Socius Campanus, zum Collegen hat, so dass also jener 
sehr bald die Fasces niedergelegt haben muss, vielleicht 
schon an den Iden des Januar; Sueton wenigstens, wo er 
der 17 Consulate des Kaisers gedenkt, (Domit. 13) setzt 
hinzu, er habe keines über die Kalenden des Mai hinaus 
bekleidet, mehrere nur bis zu den Iden des Januar. — 
Unser Diplom, welches das Datum A* D‘ III* ID VS* 
MAI AS trägt, führt als Consuln Sex. Octavius Fronto und 
Ti. Julius Candidus Marius Celsus auf, welche an den 
Kalenden des Mai ihr Amt angetreten haben werden, ein 
neuer Beweis für die Thalsache, dass in Domitian’s Zeit 
die consularischen Nundinen viermonatlich waren.

Die Namen dieser Consuln waren bereits durch die 
Inschrift Fabr. 333, 496 {Mur. 316, 3) bekannt, ohne dass 
man das Jahr ihrer Amtsführung hätte festsetzen können; 
man wusste nur, dass sie suffecti des zweiten Nundinums 
gewesen, da eine Inschrift (Grut. 968, 13) das Datum 
NON • MAIAS * FRON TONE * ET * CANDIDO * COS bringt. 
Muratori (313, 3), Hagenbuch (Dipt. Brix. p. 137) und 
Marini (Arv. 192) hatten bereits die Vermuthung geäus- 
sert, ihr Consulat müsse vor das Jahr 85S d. St., 105 n.
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Chr. Geb., fallen, da in diesem Jahre ein Ti. Julias Can
didus zum zweiten Male die Fasces führte, welchen Murini 
für denselben hielt, der mit Hinzufügung der Namen Ma
rius Celsus in den Arvaltafeln vom Jahre S33 bis nach
dem Trajan den Namen Dacicus angenommen, also bis 
nach 856, aufgeführt wird (.Marini, Arv. T. XXIll-XXVi). 
Unser Diplom erweist die Richtigkeit dieser Vermuthung, 
indem es die Identität der Person feststellt, deren erstes, 
in Gemeinschaft mit Sex. Octavius Fronto bekleidetes Con- 
sulat also in das Jahr 86 zu setzen ist1). Die Namen 
Marius Celsus dürften nach Borghesrs Vermuthung von P. 
Marius Celsus, Consul in den Jahren 815 und 822 her

1) Orelli und, ihm folgend, Marquardt in einem Aufsätze über Lo- 
gisten und Curatoren der Kaiserzeit (Ztschr. für Alterthw. 1848, 
n. 119), der auch sonst vielfacher Berichtigungen bedarf, halten 
den Ti. Claudius Candidus der Gruter"1 sehen Inschrift 389,3 
(Or. 798) für identisch mit dem Consul der Jahre 86 und 103, 
Ti. Iulius Candidus Marius Celsus. Sie berufen sich da
bei auf die Uebereinstimmung aller Epigraphiker, und doch braucht 
es keiner sehr tiefen Einsicht in die epigraphische Wissenschaft, 
um die völlige Grundlosigkeit dieser Annahme zu erkennen*). Ab
gesehen von der Willkür der Veränderung des CL in IVL, deutet 
schon der blosse Titel JegatusAugg. genügend an, dass sein 
Inhaber einer Epoche augehört, in welcher zwei Kaiser dein Rö
mischen Reiche verstanden. Marini übrigens, den Orelli citirt, 
gedenkt dieser Inschrift nicht, und Herr Marquardt, scheint es, 
folgte blindlings der Orelli'schea Angabe. — Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass die fragliche Inschrift uns mit einem 
der ausgezeichnetsten Feldherrn des Kaisers Septimius Severus 
näher bekannt | macht, welcher mit seinem blossen Beinamen Can
didus zwei Mal bei Dio vorkommt 174,6; 75,3): Tiberius Clau
dius Candidus war nach ihr nicht von vornehmer Abkunft, son
dern, wahrscheinlich dem Ritterstande augehörig, verdankte er 
seine Erhebung kriegerischen Diensten. Er war Präfect einer 
Auxiliarcohorte Römischer Bürger, dann Legioustribun gewesen, 
hatte den zweiten Germanischen Krieg des M. Aurel als prae- 
positus copiarum mitgemacht und hierauf das Amt eines
Vrgl. meinen Aufsatz in Heft XII dieser Jahrb. S. 3. ff. L. L.
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genommen sein; eine Tochter desselben war vielleicht die 
Mutter unseres Ti. Julius Candidus. Wenn aber derselbe

Procurator XX hered. im Lugdunensischen und Belgischen 
Gallien, so wie in beiden Germanien, bekleidet. Seine Erhebung 
zu tribunicischem und prätorischem Range muss iu die Zeit des Com- 
rnodus fallen, eben so seine Ernennung zum curator civitatis 
Teanensium. Daun ging er als Legat eines Proconsuls in die 
Provinz Asien und bekleidete bei dieser Gelegenheit auch das Ehren
amt eines Logisteu von Ephesus und Nikomedien. Als der Krieg 
zwischen Severus und Niger ausbrach, ward er Befehlshaber des 
Uiyrischen Heeres, welches bekanntlich gleich zuerst sich für den 
Severus erklärte und den Kern seiner Armee bildete (Spart. Sev. 
5; Herod. II, 10 etc). Ich möchte die Vermuthung aufstellen, 
er habe noch als Legat von Asien im Gegensätze zu dem Pro- 
consul Aemilianus die Partei des Severus ergriffen und zur Be
lohnung für seinen Abfall den Oberbefehl der Illyrischen Legio
nen erhalten ; wenigstens war er nicht vorher etwa Legat von 
Illyrieu und als solcher jenen Truppen vorgesetzt, was die In
schrift nicht übergehen würde. Auch erkennt inan seinen Einfluss 
auf die damaligen Ereignisse, wenn ich nicht irre, in dem Um
stande, dass Nikomedien, dessen Logist er war, zuerst vom Niger 
abfiel und den Truppen des Severus eiuen festen Stützpunkt in 
Asien gewährte. Von dort ausgehend, war es alsdann Candidus, 
welcher zwischen Nicaea und Kios den Niger schlug (Dio 74, 6). 
Er nahm auch au dem ferneren Feldzuge gegen Niger Theil, der 
in uuser Inschrift als expeditio Asiana bezeichnet ist; eben 
so an dem Zuge nach Mesopotamien, und von Nisibis aus wurde 
er neben Lateranus und Lätus zu Streifzügen gegen die umwoh
nenden Völker detaschirt (Dio 75,2) ; auch damals befehligte er 
das lllyrische Heer, Expeditio Part hi ca heisst dieser Krieg 
in der Inschrift. — Von Parthieus Grenzen führte er das Uly- 
rische Heer gegen den Aibinus (expeditio Gallien); es ist 
unsere Inschrift, der wir die Notiz von seiner Theilnahme an 
diesem Kriege verdanken. Es ist bekannt, dass auch nach der 
siegeicheu Schlacht bei Lugdunum und nach dem Tode des Ge
genkaisers viele von dessen Getreuen den Widerstand fortsetzten, 
dass namentlich viele Spanier auf seiner Seite gelochten hatten 
(Spart. 12.); Severus selbst aber kann sich schwerlich mit ihrer 
Unterwerfung beschäftigt haben , da er nach Rom eilen musste,
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bereits im J. 88 das Consulat bekleidete, so erhält dadurch 
auch die Ansicht Marinis, ihre Bestätigung' , dass er zu

vou wo er schon vor Eude des Jahres wieder zuin Partherkriege 
auszog. Auch hilft die Inschrift, welcher zufolge Candidus Le
gat des diesseitigen Spaniens und Oberbefehlshaber der ganzen 
Land- und Seemacht gegen die Rebellen in beiden Spanien ward. 
Vorher indess wird seine Erhebung zum Consul fallen, deren ge
naue Festsetzung wir von Burghesi’s Fasten erwarten müssen. 
Man könnte, veranlasst durch Dio’s Notiz, dass nach August’s 
Einrichtung die Legaten der Proconsule von Asien und Africa 
gleichen Rang mit diesen haben sollten (53,14), sein Consulat 
vor die Asianische Legation setzen wollen; allein die Inschriften 
beweisen, dass jene Anordnung nie fest beobachtet ward, dass 
die Legaten meistens Prätorier, oft noch geringeren Ranges, auch 
in jenen Provinzen waren. Vergleichen wir überdies die Inschriften 
andrer Heerführer ohne Provinz, so finden wir dass z. B. P. Me- 
tilius P. f. Cla. Secundus nach der Prätur Befehlshaber der leg io 
HI Aug. und des Africauischeu Heeres war QMarini Arv. tav. 
LIX) ; Domitius Tullus sogar schon als praetor designatus 
den Oberbefehl desselben erhielt {Mur. 766,5; vgl. Marini Arv. 
7b‘5). Besonders wichtig aber ist der Umstand, dass L. Marius Ma
ximus Aurelianus, welcher die Musischen Legionen des Severus 
vor Byzanz befehligte, also in gleicher Stellung mit unserem 
Candidus war, nur prätorischen Rang hatte; er war Legat der 
ersten Italischen Legion gewesen, die zum Mösischen Heere ge
hörte, und hatte als solcher den Oberbefehl auch der andern 
Truppen seiner Provinz erhalten (Murat. 397,4). Dagegen setzt 
Borghtsi sein erstes Consulat in das Jahr 948 (G. A. 1824, XXII, 
64), also noch während der Belagerung von Byzanz, welches 
nach Eckhel (VII, 174) erst im Jahre 949 fiel. Vermuthlich er
hielt er dasselbe als Belohnung seiner Kriegsthaten. Als Gonsu- 
lar focht er demnach mit dem Mösischen Heere bei Lugdunum 
{Murat. 397,4), und nicht ohne Wahrscheinlichkeit werden wir 
bei Candidus ein gleiches Verhältniss annehmen. — Nach der Ver
waltung der Spanischen Provinz finden wir diesen wieder in Asien, 
und zwar als legatus Augg. Es ist klar, dass von einer Le
gation, wie er sie früher bekleidet, nicht die Rede sein kann, 
denn Legaten von Proeonsulu nennen sich nicht legati Augus- 
torurn; dagegen aber ist eben so gewiss, dass Asien stets unter
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unterscheiden sei von dem Ti. Julius Candidus, der im J. 139 
im Collegium der Arvalen die Stelle des Magister vertrat 
(t. XXVIII.), und welcher hinwiederum der Proconsul zu 
sein scheint, unter dessen Verwaltung die Megarenser der 
Kaiserin Sabina ein Monument weihten (C. I. Gr. 1073), 
so wie derselbe, an welchen Antoninus Pius ein Rescript 
richtete, das Ulpian (de officio Proconsulis Dig. XLVIII, 
2, 7, 3) anführt (Marini, Arv. p. 192).

Procousuln stand , nicht unter Legaten Wir können uns nur 
dadurch helfen, dass wir annehmen , der Kaiser Severus habe 
nach der Eroberung der Provinz dieselbe bis zu ihrer völligen 
Beruhigung, namentlich wohl für die Zeit seines zweiten Parther- 
krieges, in seiner Hand behalten, und ihr als seinen Legaten den 
erprobten Candidus vorgesetzt. Dass die Asianische Legation 
nach|'der Spanischen folge, scheint mir aus der Analogie des 
nächsten Paragraphen hervorzugehen 5 die Aemter sind zwar in 
absteigender Folge aufgezählt , in den sie betreffenden Paragra
phen aber ist chronologische Ordnung beobachtet. — Besondere 
und unbekannte Umstände mögen schliesslich dahin geführt haben, 
dem Candidus die jedenfalls unbedeutendere Provinz ] Noricum zu 
übertragen.

Nachtrag. Der Graf Borghesi, dem ich meine Ansicht über diese 
Inschrift nachträglich vorlegte, benachrichtigt mich, indem er dieselbe 
im Ganzen billigt, dass statt H‘ H P Pv'nuch einer verbesserten Ab
schrift bei Finestres de Monsalvo p 145, vielmehr H' H- !’• R-, 
h ostes populi Romani, zu lesen sei. Ueberdiess ist er der An
sicht, dass das leg. Augg, p r. pr. nicht durch item mit Asiae und 
Noricae verbunden sei, item vielmehr sich nur auf duci terra 
marique u. s. w. beziehe. Dadurch fällt allerdings die Schwierig
keit hinweg, welche mir der Legat von Asien darbot. Da kein spä
terer Krieg in Noricum bekannt, so bezieht er das Noricae auf die 
früheste Kegierungszeit des Severus, wo Candidus ihm vielleicht jene 
Provinz unterworfen habe, was mir indess nicht mit der Reihenfolge 
der Aemter vereinbar scheint. Das Consulat setzt er um 947, d. h. 
nach der Schlacht von Nicaea, wie es von mir geschehen, oder auch schon 
früher nach der Unterwerfung von Noricum, indem er als Beispiel von 
Bekleidung der Fasces während einer Abwesenheit von Rom den Per- 
tinax anführt.

3
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Der zweite Consul, Sex. Octavius Fronto, war ausser 
in den angeführten Inschriften seines Consulats auch indem 
Militärdiplom der Mösischen Flotte {Card. VII) vom 16. 
Juni 845 genannt, welches Domitian an die Soldaten rich
tete, qui militant in classe Flavia 31 oesica, quae 
est sub Sex. Octavio Fron tone. Bereits im 1. Hefte 
der Memorien des Archäologischen Instituts (p. 47) war 
von Borgliesi die Meinung ausgesprochen, es sei dieser 
Befehlshaber für denselben mit dem gleichnamigen Consul 
zu halten, und sei dessen Consulat daher vor das Jahr 845 
zu setzen, da er damals Legat von 31ösien gewesen, einer 
Provinz, welche nur Consularen gegeben wurde. Cardi- 
nali’s Meinung (Dipl. p. 112), es sei nicht ausgemacht, 
dass er Kaiserlicher Legat, und nicht vielmehr Präfect der 
Mösischen Flotte gewesen, schon durch die Analogie aller 
Militärdiplome widerlegt, verliert durch unser neues Diplom 
allen Halt. Die Präfecturen der Flotten, selbst der s. g. 
Prätorischen von 3Iisenum und Ravenna, wurden nicht 
einmal von Senatoren, geschweige denn von Consularen, 
verwaltet, und, war daher Frouto im J. 839 Consul, so 
kann mau ihn im J. 845 in 31ösien nur als Legaten wie
derfinden. Wenn er aber Präses dieser Militärprovinz ge
rade in jener Zeit, der Epoche von Domitian’s Daeisehen 
Kriegen war, so gewinnt auch eine andere Meinung Bor- 
ghesis neue Wahrscheinlichkeit, nach welcher der von 
Martial erwähnte Fronto, der als berühmter Krieger und 
Staatsmann geschildert wird (I, 56: darum militiae, 
Fronto, togaeque decus), kein andrer, als unser Sex. 
Octavius Fronto gewesen sei Ogi. Memorie d. Inst. I. c.j.

Die Jahre der 4. und 5. tribuuicischen Gewalt des 
Domitian müssen reich an kriegerischen Ereignissen und, 
sei es wirklichen, oder vorgeblichen Siegen,, gewesen sein; 
die Zahl seiner imperatorischen Begrüssungen nämlich steigt 
in ihnen von VII bis XIII, ohne dass sich mit Bestimmt-
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heit angeben liesse, welche Kriege ihm dergleichen Ehren
bezeugungen verschafft haben. In das Ende der 4. tribu- 
nicischen Potestas, d. h. in den September des Jahres 
85, fällt ein Decret zu Gunsten der in Pannonien unter h. 
Funisulanus Vettonianus stehenden Truppen, dessen Aus
zug das vierte Diplom ArnelKs enthält; es ertheilt die ho
nesta missio allen, welche fünf und zwanzig und mehr 
Dienstjahre zählen. Da es Sitte der Römer war, in Kriegs
zeiten die Veteranen oft lange über ihre eigentliche Dienst
zeit hinaus bei den Fahnen zurückzuhalten, und, da wir 
wissen, dass gerade damals in jenen Gegenden Kriege mit 
den Sarmaten geführt wurden, so muss man aus der Ent
lassung dieser alten Krieger wohl auf bedeutende Siege 
schliessen , ohne welche eine solche Verminderung des 
Pannonischen Heeres zu seiner Zeit kaum denkbar wäre. 
Um dieselbe Zeit aber müssen Bewegungen im Oriente 
Statt gefunden haben, von denen leider keine Berichte der 
Schriftsteller sprechen. Es deutet darauf nicht sowohl der 
Umstand, dass im Februar 86 der Aegyptischen Flotte 
die bekannten Privilegien verliehen wurden, im Mai aber 
den in Judäa stationirten Truppen, ohne dass bei letzteren 
die Entlassung hinzukäme; als namentlich die Thatsaehe, 
dass unter diesen sich eine Cohorte befindet, welche noch 
im September des vorhergehenden Jahres in Pannonien 
gestanden und dort um jene Zeit für ihre Veteranen Ent
lassung und Privilegien erhalten hatte (Arneth IV.). Es 
ist die c oho rs I. Lusitanorum, welche demnach zur 
Verstärkung des vielleicht zu schwachen Heeres nach 
Judäa versetzt sein wird, sobald ihre Gegenwart an der 
Donau entbehrlich geworden. Zwar heisst sie in unserem 
neuen Diplom cohors I. Augusta Lusitanorum, 
während sie in dem Pannonischen Heere eiufach als I. 
Lusitanorum bezeichnet wird; allein wir wissen, dass 
der Beiname Augusta nicht, wie manche andre Bezeich-



36 Zwei Militärdiplome

nungen, z. B. Flavia, U I p i a, Frontoniana, den ei
gentlichen Namen des Corps bildete, sondern vielmehr ein 
Ehrenname war, der zur Belohnung, etwa für bewiesene 
Tapferkeit, einer Truppenabtheilung beigelegt wurde, wie 
wir bei Gruter (1007, 3) lesen: ala Au g. ob vir tut cm 
appellata (cf. 1006, 8). Es ist daher wahrscheinlich, 
dass auch die erste Lusitanische Cohorte sich diesen Bei
namen durch Auszeichnung im Felde erworben. Erhielt 
sie aber denselben in dem kurzen Zwischenräume zwischen 
dem September 85 und Mai 86, so würde uns das um so 
mehr berechtigen, ernsthafte kriegerische Ereignisse in 
Judäa vorauszusetzen, bei denen die neu angekommene 
Cohorte sofort Gelegenheit erhielt, sich auszuzeichnen. 
Indess kommt sie später auch wieder ohne den Beisatz 
Augusta vor (s. unten), und einen bestimmten Schluss 
auf das Fehlen desselben irn vorigen Jahre zu gründen, 
dürfen wir desshalb nicht wagen , wie denn überhaupt die 
verschiedenen Namen der Auxiliartruppen selten ganz genau 
in den Inschriften angegeben werden.

Abgesehen aber von der wahrscheinlichen Verstärkung 
des Heeres von Judäa im Laufe des Winters von 85 auf 
86 scheint auch der folgende Umstand für kriegerische Er
eignisse in jenen Gegenden zu sprechen: Unser Diplom
ertheilt eines Theils keine honesta missio, anderen 
Theils spricht es nur von fünf und zwanzig Dienstjahren, 
ohne den Zusatz pluribusve. Es folgt daraus, dass die 
Truppen von Judäa im vorigen Jahre die honesta mis
sio für ihre Veteranen erhalten hatten j da alle Krieger 
von fünf und zwanzig oder mehr Dienstjahren damals aus
getreten waren, enthielten sie natürlich jetzt nur solche, 
die höchstens diese gesetzliche Dienstzeit hinter sich haben 
konnten. Wenn unser Diplom von einer diesen bewillig
ten Entlassung spräche, so würde man daraus mit Recht 
auf den friedlichen Zustand der Provinz schliessen können,
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in welcher von Jahr zu Jahr die Veteranen regelmässig 
entlassen werden konnten; allein nach demselben bleiben 
diese vielmehr unter den Fahnen. Wir können daraus wohl 
mit Sicherheit auf ausserordentliche Begebenheiten schlies- 
sen, welche Anlass geworden seien, dass man den Trup
pen in Judäa, nachdem man erst im Jahre zuvor ihnen 
Entlassung ihrer Veteranen verliehen, so bald schon wie
der die Privilegien, die mit der honesta missio ver
bunden zu sein pflegten, zuerkannte, obwohl man jene selbst 
noch zurückhielt; ein Vorenthalten, für das in Friedenszei
ten kaum ein Grund denkbar ist. Judäa, so kurz nach 
seiner Unterwerfung, mochte zu Empörungen geneigt sein, 
zumal die Juden gerade unter Domitian schwer durch Auf
lagen gedrückt waren (Suet. Dom. 12.).

Die Truppen in Judäa, auf welche sich unser Diplom 
bezieht, standen damals unter den Befehlen des Cn. Pom- 
pejus Longinus. Ein T. Pompeius T. F Cor. Longinus 
kommt nach einer Notiz des Josephus (Ant. Jud. XIV, 
10. §. 13 und 19), die ich Borg he st1 s Nachweisung ver
danke, im Pompejanischen Kriege vor, wo er im Jahre 705 
einer von dem Consul Lentulus Crusceilus am 21. Sep
tember zu Ephesus gehaltenen Senatssitzung beiwohnte, 
während er ebenfalls bei einer im vorhergehenden Juli ge
haltenen Sitzung erwähnt wird. Borghesi corrigirt daselbst 
Tixog Tbjiog Tixov viog Koovr/i.iog Aoyylvog in Tixog Ilo/ii- 
nr/iog Tixov viog Koovrjlia Aoyylvog. Zweifelhaft könnte 
es scheinen, ob der College des Q. Veranius im Consulat 
des Jahres 803 dieser Familie angehörte; doch nennen ihn 
die meisten Fasten Gallus, nur Frontin (de aquaed. §. 101.) 
Longus oder Longinus. Dagegen finden wir mit Sicherheit 
einen Pompejus Longinus bei Tacitus (Hist. I, 31). Der
selbe war als Freund Galba’s ohne frühere Kriegsdienste 
zum Tribun der Prätorianer ernannt worden, wurde aber 
von diese») bei einem Aufruhr entwaffnet. Er dürfte aus
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vornehmer Familie gewesen sein, da er ohne vorhergehende 
Kriegsdienste nach Art der tribuni laticlavii befördert 
wurde, und ich stehe daher nicht an, mit Jforghesi in ihm 
unsern Cn. Pom pejus Longinus zu sehen, der siebenzehn 
Jahre später sehr wohl Befehlshaber in Judäa sein konnte, 
da er ohne Zweifel von Vespasian, welcher Galbas An
denken herstellte, zu allen Ehrenstellen zugelassen wurde.

Judäa, das bekanntlich früher durch Procuratoren ver
waltet wurde, die von dem Legaten der Provinz Syrien 
abhingen, war zur Zeit des Jüdischen Krieges durch Nero 
zur unabhängigen Provinz erhoben worden, deren erster 
Legat Vespasian war. Als nach beendigtem Kriege Ti
tus das Land verliess , blieb die 10. Legion nebst einigen 
Alen und Gehörten als Besatzung daselbst zurück, zunächt 
unter Cerealis, welchem bald nachher Lucilius Bassus 
folgte, nach dessen Tode ihn Flavius Silva ersetzte, alle 
nicht nach alter Weise Procuratoren, sondern kaiserliche 
Legaten, wie denn Joscphus (VII, 25) den vorgenannten 
Lucilius Bassus ausdrücklich als tzQeoßeinrg bezeichnet. Es 
ist nun von Borghesi (Burbul. p. 58. 59) nachgewiesen, 
dass das Land bis nach den Parlherkriegen des L. Verus 
eine von Syrien unabhängige Provinz blieb , die erst von 
AI. Aurel, um sie besser gegen die Parther zu schützen, 
in der Hand des Avidius Cassius wieder mit jener ver
einigt wurde. Cn. Pompejus Longinus ist daher der Reihe 
ihrer Legaten hinzuzufügen.

Ob er zuvor das Consulat bekleidet, bleibt ungewiss, 
da Judäa nicht eigentlich consularische Provinz wrar, son
dern vielmehr Consulare, wde Vespasian, nur ausnahms
weise ihr vorstanden; wir ersehen das daraus, dass Fla
vius Silva, Legat unter Vespasians Regierung, erst im 
Jahre 831 von Titus das Consu’at erhielt, und auch C* 
Allius Furcianus (Borghesi 1.1.) kein Consular war.— Ju
däa führt als Provinz gewöhnlich den Namen Palästina;
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unser Diplom hat auch dadurch Interesse, dass es zeigt, 
wie diese Acnderung des Namens nicht etwa eine Folge 
der völligen Komischen Unterjochung zu Vespasians Zeit 
gewesen, sondern wie der herkömmliche Name Judäa auch 
noch länger in Gebrauch geblieben , so dass Borghesi in 
der bekannten Inschrift des Pompejus Falco gewiss richtig 
leg. A u g. p r. p r. p r o vi n c. IY'DAE AE et leg. XFret. 
ergänzt hat(Burb. p. 24), wozu ihn ausser der zu grossen 
Länge des Wortes Palaestinae auch die Münzen des 
Hadrian mit AD VENTY'S AVG IYTDAEAE veranlasste. 
YY^enn nun aber in späterer Zeit stets nur der Name Pa
lästina genannt wird, so muss man wohl die Y^eräuderung 
nach dein grossen Jüdischen Kriege des Hadrian setzen, 
als ja auch Jerusalem Aelia Capitolina hiess. Es wäre 
sogar möglich, dass diese Namensänderung zugleich mit 
dem Y’erbote, ihre Hauptstadt zu betreten, zu der von 
Tillemont besprochenen Angabe einiger Schriftsteller ge
führt habe, als seien die Juden ganz aus ihrem heiligen 
Lande vertrieben worden (II, p. 292). — Nach Severus 
neuer Eintheilung, welcher nach des Pescennius Besiegung 
die von M. Aurel vereinigten Provinzen wieder trennte, 
verschwindet auch der Name Palästina, indem er in dem 
von Syria Phoenice aufging, das damals den Gegen
satz zu Syria Co eie oder Major bildete, und erst Con
stantia stellte Palästina als eine dritte Provinz wieder her 
(cf. Borghesi, Burb. p. 61).

Die Truppen, welchen nach unserm Diplome die Privi
legien der Y^eteranen zuertheilt waren, bestanden aus zwei 
Aleu und vier Cohorten. Ob sie neben der 10. Legion, 
welche Titus in Judäa gelassen hatte, und die noch zu 
Trajans Zeit daselbst stand, wie die oben angeführte In
schrift des Pompejus Falco zeigt, die ganze Besatzung der 
Provinz bildeten, müssen wir dahin gestellt sein lassen.— 
Zuerst wird die ala veterana Gaetulorum erwähnt.
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welche bereits den Krieg gegen die Juden unter Vespasian 
milgemacht hatte. Wir ersehen dies aus einer Turin er In
schrift, welche von ihren Decurionen dem C. Valerius Cle
mens^ der sie damals befehligt hatte, gewidmet ist (decu- 
riones alae Gaetulorum, quibus praefuit beilo 
Iudaico sub divo Vespasian o Aug. patre, Grut. 
478. 7 = Or. 748). Sie hatte seitdem den Ehrennamen 
veterana erhalten. —- Gätuler sind selten in den Römischen 
Heeren; wenige ihrer Stämme dürften dem Reiche mehr, 
als dem Namen nach, unterworfen gewesen sein, obwohl 
Plinius (N. II. v, 4, 30) unter den Rom gehorchenden Völ
kerschaften tota Gaetulia aufführt. Strabo (XVII, p. 
826, t. III, p. 479 ed. Tchn. und XVII, p. 629, t. III, p- 
485 ed. Tchn.') nennt sie das grösste der Libyschen Völ
ker und setzt sie in die Gebirge im Innern des Landes, 
wo sich ihre Wohnsitze bis in die Gegend der Syrten er
strecken sollen. Ich habe nicht finden können, woher Herr 
A. IV. Zumpt (Laur. Lav. p. 8) die Notiz entnommen, sie 
seien, als Claudius das Königreich Mauretanien eingezogen, 
mit unter Römische Herrschaft übergegangen. Wir wissen 
durchaus nicht, dass sie zu Mauretanien gehörten; viel
mehr ergiebt die Vergleichung der Stellen, die von ihnen 
sprechen, dass sie unabhängig zwischen Römern, Numidern 
und Mauretaniern da standen, bald diesen bald jenen be
freundet oder befeindet (vgl. Caes. de b. Afr. 32. 35). Pli
nius erwähnt überdies ausdrücklich, dass erst seit des Clau
dius Kriegen in Mauretanien Römische Waffen bis an den 
Atlas vorgedrungen, während doch die Hauptmasse des 
Gätulischen Waldes offenbar jenseits desselben wohnte 
(vgl. Strabo 1. 1.), also nicht um jene Zeit schon unter 
Römische Herrschaft übergegangen sein kann. Freilich hatten 
sich Gätulische Stämme nach Art der Nomadenvölker nach 
Mauretanien und Numidien hineingedrängt, wo Plinius (V, 
2, 17) z. B. die Autololischen und Bauiurischen Gätuler
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anführt, und solche vereinzelte, in Numidien angesiedelte 
Stämme sind in der Inschrift erwähnt, die vermuthlich Hrn. 
Zumpt ganz besonders zu seiner Annahme veranlasst hat. 
C. Calpurnius Fabatus heisst darin: praef. coh. VII. 
Lus i tan. et nation. Gaetulic. Arsen, quae. sunt, 
in Numidia (Grat. 382, 6). Ich halte denselben für den 
Befehlshaber der siebenten Lusitanischen Cohorte, welchem 
zugleich die Präfectur jener Gätulischen Stämme in Numi
dien übertragen war, bei denen vermuthlich die Cohorte 
ihre Quartiere hatte. Dass mitunter dergleichen kleinen 
Stämmen ein Präfect gesetzt ward, beweist die Inschrift des 
31. Julius Cottius, r egis Do uni filius (Or. 626). Ich füge 
folgendes weniger bekannte Beispiel hinzu :

C • BAEBIO PF* CLA 
ATT1CO

1IVIR -ID- PRIMOPIL 
LEG . V . MACEDONIC PRAEF 

CIVITATIVM M0ESIAE ET 
TREBALLIAE PRAEF CIVITAT 

IN ALP1BVS MARITVMiS TR 3HL COH 
vTl PR PRIMOPIL ITER PROCVRATOR 

TI CLAVDI CAESARJS AVG GER31ANICI 
IN • NORICO 

C I V I T A S
SAEVATVM ET LAIANCORVM 

Ich entnehme die Insclirilt dem Journale Istria des 
H rn. Kandier in Triest, 1847, p. 40. Sie findet sich indess 
bereits bei Cardinali, Dipl. p. 229, n. 430, mit der Variante 
TALANCORVM am Ende. Sie wird in dem Museum zu 
Cividale aufbewahrt, und ist gefunden zu Zuglio. 31 an vgl. 
auch Grat. 490, 2.— Hiernach ist es mir wahrscheinlicher, dass 
wir in der angeführten Inschrift Gruter’s gleichfalls an einen 
Präfecten dieser Art zu denken haben, zumal ein ähnlicher 
Ausdruck, wie cohors nation um Gaetuli carum,
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nicht leicht Vorkommen dürfte, obwohl die Zusammensetzung 
eines Truppentheils aus verschiedenen Völkerschaften keine 
Schwierigkeiten macht. — Ein ähnlicher Präfect, ebenfalls 
von primipilarem Rang, ist Olennius regen dis Frisiis 
impositus nach Tac. Ann. IV, 72. — Dass nur ein ge
ringer Theil der grossen Gätulischen Nation den Römern 
dienstbar war, kann man übrigens mit Sicherheit auch'aus 
dem Umstande schliessen, dass, wie in Claudius Zeit offen
bar nur eine einzige Cohorle ihres Namens bestand, deren 
Präfect damals Sp. Turranius {Or. 2276), so es noch zu 
Domitians Zeit nur eine Ala derselben gab, obwohl sie als 
Reitervolk für diese Waffengattung besonders geeignet 
sein mussten, und Plinius (V, 2, 17) d ie Tapferkeit wenig
stens der Autololen hervorhebt. Noch unter Domitians 
Herrschaft müssen indess neue Corps aus ihnen gebildet 
sein; das beweis’t uns der Name Flavia, welcher einer 
in Niederpannonien stehenden ala prima G aetulorum 
beigelegt wird (0/-. 3398; cf. Reines. VIII, 9; Gr. 1108, 5), 
als deren Stifter nur dieser Kaiser gelten kann, da unter 
ihm unser Diplom noch eine Gätulische Ala ohne Nummer 
anführt. Auch eine von Herrn Zumpt übersehene erste 
Cohorle kennen wir aus Muratori (674, 1 ; Donat, 93, 6; 
C. I. Gr. 3467), wo ein nqcanoöLzog zrjg oneiQ^g nQt'nrjg 
YuLxovhov erwähnt wird, der durch Vergleichung mit C. I. 
Gr. 3848 sich als unter Caracalla lebend erweis’t. ZurZeit 
der notitia ((?/■. c. 33) stand sie in Osrhocne.

Das zweite Reitercorps, welches unter Pompejus Lon- 
ginus in Judäa lag, bestand aus Thraciern, welcher Nation 
gleichfalls zwei der vier namhaft gemachten Cohorten an
gehören. Von Thracischer Reiterei kommt ausser der ala 
Thracum H e r c u 1 a n i a, die keine N ummer führt (Gr. 
1090, 21; Fahr. 378, 644), die ala I Thracum (Reines. 
VIII, 58) unter Trajan im J. 104 in Britannien vor (Card. 
dipl. XI); dieselbe mit dem Beinamen Veterana unter
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M. Aurel und L. Verus im J. 167 in Niederpannonien (ibd. 
XX!II; cf. p. 238 und Mur. 18. 2). Ich halle sie gleich
falls für identisch milder in unserm Diplom erwähnten a la 
I Thracum Mauretana, welchen Beinamen sie sich in 
den Mauretanischen Feldzügen seit den Zeiten des Clau
dius mag erworben haben ; wie ja andre Corps nach Gal
lien , Germanien, Syrien u. s. w. benannt wurden, ohne 
aus Eiugebornen dieser Länder zusammengesetzt zu sein. 
Dieser Beiname mochte in späteren Zeiten durch andre 
Feldzüge und neue Namen in Vergessenheit gerathen sein, 
oder auch der Kürze halber weggclassen werden, da die 
Nummer zur Bezeichnung des Corps ausreichte. Aehn- 
liche Abkürzungen selbst in öffentlichen Documenten sind 
sehr gebräuchlich; man denke, um nicht von Beamten mit 
unvollständigen Titeln zu reden, an die cohortes civiuin 
R omanorum; voluntariorum; voluntariorum civi- 
um Romanoruin; Italicorum voluntariorum; in- 
genuorum und ingenuoru mcivium Romanorum, 
welche Borghesi (iscr. del Reno p. 12.) für identisch 
erklärt und als ihren gemeinsamen Namen cohortes Ita- 
licae civium Romanorum voluntariorum nachge
wiesen hat (cf. Kellermann vigil. n. 269). Bei unserer Ala 
ist die Auslassung ohnehin nicht auffallend, wenn wir sie, 
wie ich nicht zweifle, für dieselbe mit der alal Thracum 
Augusta (’Grut. 359, 3; 368, 5; Mur. 237, 4) halten 
dürfen, annehmend, dass dieser ehrenvollere Beiname den 
früheren zurückgedrängt habe. Sie führt denselben aber 
bereits unter Nerva oder wenigstens unter Trajan, wie die 
Inschrift Grut. 368, 5 beweiset, der zufolge ihr Präfect Q. 
Attius Priscus den Suevischen Krieg, welcher dem Nerva 
und dem Trajan den Beinamen Germanicus verschaffte, 
als Tribun der legio I adiutrix mitgemacht hatte. Ver
schieden ist dagegen unstreitig von ihr die alal Thra
cum civium Romanorum victrix, welche unter Au-
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toninus Pius im J. 154 (Arneth X = Card. XX) in Pan
nonien stellt, zusammengesetzt, wie der Name bezeugt, 
aus Thraciern, welche bereits das Römische Bürgerrecht 
besassen, während die unsrige aus unterworfenen Stämmen 
gebildet war. — Die Lesung der Inschrift Donati 59, 5 
= Grul. 87, 6 ist, fürchte ich, zu unsicher, um daraus 
eine ala I sing. Thracum zu entnehmen. Dieses Mo
nument befand sich vormals zu Pföring (cf. v. Hefner, die 
Römischen Denkmäler Oberbaierns, II, n. XXXIX). Da 
wir nun aus einem an demselben Orte im J. 1843 gefund- 
nen Steine wissen, dass daselbst vielmehr die alalsin- 
gu 1 ar P ia Fidelis C i v i u m Romanorum (id. XXXVI) 
stand, und da die wenigen Inschriften, welche Alen von 
singuläres nennen (cf. ala I Sing. C. R. Mar. Arv. 
p. 5; ala I U 1 p. S i n g u 1. Kellerm. vig. n. 272 ; ala II 
Fl. Sing. Or. 3510), nie eine bestimmte Nation dabei 
namhaft machen, während die Analogie der equit es sin
gulär es Augusti ebenfalls eher auf eine Elitentruppe, 
zusammengesetzt aus verschiedenen Nationen , schliessen 
lässt, — nur die p e d i te s singuläres B rita nn i c i {Ar- 
neth. VI) machen eine Ausnahme, werden aber auch nicht 
als eigentliches Corps gefasst, während auf der andern 
Seite eine cohors sing (.MaffM. V. 463, I) keine Na
tion namhaft macht —: so möchte ich auch in jener In
schrift es wagen, statt ala I sing. THR zu lesen ala I 
sing P F C R. Freilich muss ich gestehen, dass mir hier 
zu Lande zu wenige Bücher, die sich auf transalpinische 
Alterthümer beziehen, zu Gebote stehen, als dass ich mit 
Sicherheit über Vorkommen oder Fehlen einer solchen Ala 
entscheiden könnte, und muss die Bestätigung oder Ver
werfung meiner Annahme Deutschen Gelehrten überlassen1).

1) Indem ich diese Arbeit der Oeffentlichkeit übergebe, kann 
ich überhaupt nicht umhin, die Leser derselben um Nachsicht
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Eine zweite Thracische Ala kennen wir aus Muratari 
(856, 5); sie führt den Beinamen A u g. pia fidel is (ibd. 
1088, 4). 'Die dritte stand für einige Zeit in Syrien (Gruf. 
481, 1). Unter Antoninus Pius finden wir sie im Jahre 
154 in Pannonien und erfahren zugleich, dass sie aus rei
tenden Bogenschützen bestand (Am. X = Card. XX). Auch 
kommt sie mit dem Beinamen Galliana Volu siana vor 
( Pococke 121, 4), sofern wenigstens alle diese Namen 
wirklich ein und dasselbe Corps bezeichnen. Einen ihren 
Präfecten aus M. Aurel’s Zeit giebt Gruter, (433, 5).

Gehen wir zu den Cohorten Thracischen Namens über, 
so haben wir, abgesehen von der im Heere des Cäcina die
nenden (Tac. Hist. I, 68) zunächst eine vierfache prima 
zu unterscheiden. Die in unserm Diplom erwähnte cohors
I Thracum stand unter Vespasian in Germanien (Am.
II = Card. VI); unter Domitian in Judäa; unter Antoni
nus Pius in Ober-Pannonien (Am. XII), eben daselbst 
noch unter M. Aurel, zu dessen Zeit sie den Beinamen 
Augusta führt (Card. XXIII); zurZeit des Legaten Vi- 
rius Lupus, d. h. unter Severus und Caracalla (cf. Grut. 
191, 3), in Britannien (Grut. 73, 5), wo sie unter Anderen 
der Präfect Claudius Paullus befehligte (Marin. Arv. 34). 
In der notitia finden wir sie endlich in Arabien neben

zu bitten hinsichtlich der etwaigen Mangelhaftigkeit der über die 
Alen und Cohorten beigebrachten Notizen. Es fehlt hier in Hom, 
auch den öffentlichen Bibliotheken, der grösste Theil der Englischen, 
Deutschen, Ungarischen antiquarischen Werke, in denen leicht 
allerlei auf die Hülfstruppen bezügliche Inschriften enthalten sein 
können, ohne dass ich im Stande gewesen, mir Kenntniss dersel
ben zu verschaffen, ln der Natur der Sache selbst liegt es, dass 
gerade die Provinzen reiches Material dieser Art liefern ; möchte 
ein Deutscher Gelehrter auf Deutschem Boden es unternehmen, ein 
vollständiges Verzeichniss der Auxiliartruppen zusammenzustellen, 
welches für die Kenntniss des Römischen Heerwesens von grösster 
Wichtigkeit werden müsste.
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einer cohors 1 Thracum milliaria, (He demnach von 
ihr zu unterscheiden ist. P. Claudius Pollio befehligte letz
tere nach einer Inschrift von Klazomenä zu unbestimmter 
Zeit (C. 1. Gr. 3132). Gleichfalls verschieden von ihr ist 
die I Thracum equilata, welche unter Antoninus Pius 
zugleich mit ihr in Pannonien stand (Am. XII), und deren 
Präfect C. Placidius uns bekannt ist (Card. 334 5 cf. Mur. 
1035, 5) 5 nicht weniger die I Thracum civium Roma
norum, unter Trajan im J. 110 in Dacien (Am. VI), dann 
unter Hadrian erwähnt (Card. XVII) in Oberpannonien, 
(wie die Vergleichung der Tafel Curd. XVII mit Tafel 
XX = Am. X lehrt), eben daselbst unter Antoninus Pius 
(Am. X = Card. XX); endlich unter M. Aurel im J. 167 
in Niederpannonien (Card. XXIII), nachdem sie, wohl wegen 
Deutscher Siege, den Beinamen Germanica erhalten. 
Cardinali (dipl. p. 187) hielt diese für verschieden von der 
cohors I Thr. civium Romanorum, hat aber seiner 
Gewohnheit gemäss seine eigne Tafel XXIII nicht genau 
angesehen; denn in dieser lesen wir nicht diese, sondern 
die I Aug. Thracum neben jener aufgeführt. — Die co
hors II Thracum, auf welche sich unser Diplom noch 
ganz besonders bezieht, steht im J. 104 in Britannien (Card. 
XI); doch darf man wohl vermuthen, dass sie aus Judäa 
nicht direct dorthin versetzt sei, sondern zuvor an Dacischen 
Kriegen Theil genommen habe. Ich schliesse das aus dem 
Fundorte unseres Diploms, von dem es nicht leicht abzu
sehen, wie es sonst nach Dacien gekommen sein sollte. 
Doch könnte der Inhaber desselben freilich auch einer der 
Trajanischen Colonien in Dacien angehört haben. — Unter 
M. Aurel steht sie im J. 167 wieder in Niederpannonien 
(Card. XXIII), und zwar mit dem Beinamen Augusta. Auch 
dürfte die zweite Thracische Cohorte mit dem Beinamen 
Syriaca doch wohl mit ihr identisch sein (Grat. 565, 2). 
Ausser diesen beiden in unserm Diplom erwähnten kennen
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wir noch: eine cohors III Thracum, im Jahre 80 unter 
Titus in Pannonien (Arn. III), und eine cohors tertia 
Thracum eq uit a l a {Grat. 480, 6; cf. Furlanetto 1 a- 
pide patavine n. CCI. Grat. 534, 2; Zaccaria, stör, 
litt. X, p.274); eine coh. IIII. Thracum Syriaca {Mar. 
1056, 4) und eine c o h o r s II11 Thracum e q u i t a t a {Grat. 
404, 3). Einen Präfecten der letzteren liefert ein in den 
Vaticanischen Magazinen befindlicher, vielfach publicirter, 
jetzt aber sehr verwischter Stein (Or. 1549 u. a.), auf dem 
sonst gewöhnlich coh. VIIII gelesen wird; die Emenda- 
tion des equitum alae in EQViTataE ist ganz offenbar. 
Vor dem S am Schiasse der fünften Zeile stand nicht ET, 
sondern es ist daselbst noch die Spar eines A übrig.— Eine 
cohors VI Thracum [Mur. 866, 3 = Grat. 487, 6) 
steht unter Domitian im J. 85 in Pannonien {Am IV), 
unter Antoninus Pius in Syrien oder Aegypten, wenn näm
lich das Diplom Am. IX = Card. XVIII richtig auf die 
Trappen dieser Provinz bezogen wird; cf. Borghesi in den 
Memorie d. Inst. I, p. 34. 0 1

1) Obwohl Herrn Arneth's Erklärung Dacia ripensis nicht halt
bar ist, indem Dacien damals vielmehr dreifach in Dacia Mal
ve nsis, Apulensis und vielleicht Auraria gethcilt war, 
kann ich mich doch von der Richtigkeit der bisherigen Erklärung 
auch noch nicht überzeugen, und zwar desshalb nicht, weil von 
den elf auf dem betreffenden Diplome erkennbaren Truppenabthei
lungen nicht weniger als sechs sich zu gewissen Zeiten in Pan
nonien nachweisen lassen ; so die ala I. Ulpia contariorum 
unter Antoninus Pius {Arn. X. = Card. XX.), die coh. I. Ulpia 
Pannoniorum unter Hadrian (Card. XVII.) und ebenfalls un
ter Antoninus Pius (Am. X — Card. XX), die I. Brittnnum 
milliaria bereits unter Domitian {Am. IV.), die I. His pan o- 
rurn unter Hadrian {Card. XVII.), die II. Hispanorum unter 
Titus (Arn. III.) und Domitian {Arn. IV.), wenn diese anders 
nicht von der II. scutata zu unterscheiden ist, endlich die oben 
erwähnte VI. Thracum. Wenn es nun Thatsache ist, dass die
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In Bezug auf die cohorsIAugusta Lusitanorum 
ist schon bemerkt worden, dass sie im J. 85 in Pannonien 
stand (Am. IV) und von da nach Judäa versetzt sein 
muss. Früher schon im J. 60, finden wir sie in Illyricum 
(Am. I). Von Judäa scheint sie nach Cyrene gekommen 
zu sein, wo sie sich wahrscheinlich ausgezeichnet hatte, 
da sie unter Trajan in Niederinösien mit dem Beinamen 
Cyrenaica auftritt [Am. V). Unter M. Aurel steht sie 
in Niederpannonien (Card. XXIII). Zu Diocletians Zeit 
endlich finden wir sie als coh. I Aug. Praet. Lusita
norum in Aegypten, wo sie ein festes Lager gehabt ha
ben muss (Maff.. M. V. 455). Präfectcn derselben kom
men bei Gruter 489, 9 und 368, 5 vor. Lusitanische Truppen 
sind nicht gerade häufig in den uns erhaltenen Monumen
ten ; doch kommen Lusitanier zwei Mal in dem Diplom
fragment des Antoninus Pius (Am. XII) vor und eine Co-

Diplome nicht immer das ganze in einer Provinz stehende Heer 
betreffen (was wir bei dem zweiten hierzu behandelnden Diplome 
deutlich erkennen werden), dass daher das Nichterwähntsein von 
Truppen noch nicht hinreicht, um eine Verlegung derselben zu 
erweisen ; so scheint mir der Umstand, dass so viele in Pannonien 
nachweisbare Corps auf dem fraglichen Diplome sich wiederfinden, 
vielmehr ebenfalls nach dieser Provinz hinzudeuteu, wohin ausser
dem der Fundort führt. Bei der bekannten Genauigkeit der Ar- 
net/t’schen Facsimiles darf man indess schwerlich auf einen Irrthum 
in der Lesung der Buchstaben EN hoffen , welche zu Pannonien 
schlecht passen; Dacien aber aber als angrenzende Provinz her
anzuziehen und etwa in Dacia Malven, oder A pulen, zu 
lesen, geht desshalb nicht, weil die drei Dacien unter einem Le
gaten vereinigt waren, die Diplome aber stets die ganze Provinz 
und deren Oberbefehlshaber nennen. — Ich habe diese Schwierig
keiten nur anführeu wollen, weil Borghesiis grosse Autorität und 
seine treffliche Erörterung am angeführten Orte leicht die Sache als 
ganz ausgemacht erscheinen lassen könnte. Hinsichtlich der Er
gänzung der Truppennamen bin ich der gewöhnlichen Annahme 
gefolgt.
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horte ohne Nummer bei Gruter 366, 5 (523, I). Ihre dritte 
Cohorte stand unter M. Aurel und L. Verus in Niederpan
nonien {Card. XXIII), Mindestens sieben Lusitanische Co- 
horten müssen schon frühzeitig- vorhanden gewesen sein, 
da derselbe Calpurnius Fabatus, der öfter in Plinius Briefen 
vorkommt, bereits Präfect der siebenten derselben war {Gr. 
382, 6). Des Vitellius Feldherr Cäcina hatte ebenfalls Lu
sitanische Cohorten unter sich (Tac. Hist. I, 70).

Endlich erwähnt unser Diplom noch die cohors II 
Cantabrorum, aus einem Volke, welches bis jetzt, soviel 
ich weiss, in den Monumenten der Römischen Miliz noch 
nicht vorgekommen. Hygin (de Castro met.) erwähnt 
Cantabri, und schon die Pompejaner gegen Cäsar liesen 
Truppen bei ihnen ausheben (de B. C. I, 38).

Der Krieger, welchen die uns erhaltene Abschrift des 
Decrets betrifft, gehörte unter obigen Truppen der cohors 
II Thrac u rn an, damals befehligt von Claudius Monta
nus. Bekannt ist, dass die Anführer von Hülfscohorten in 
der Regel den Namen P raefecti führten, und dass diese 
Stelle die erste Stufe über dem Primipilat der Legionen 
war; dass sie, wenn befördert, als Tribunen von Cohorten 
in die Legionen zurücktraten und erst bei nachmaliger Be
förderung die Präfectur einer Ala erhielten, für welche 
Stelle der officielle Titel Praefectus equitum alae 
alicuius (cf. Grut. 482, 4—8; 1006, 8 u. s. w.) war, der 
höchste Posten, welchen ein Officier nicht senatorischen 
Ranges für gewöhnlich im Römischen Heere bekleiden 
konnte. Dass dieses die regelmässige Promotion war, be
weisen unzählige Steine gegen Suetons Zeugniss, der von 
Claudius sagt; equestres militias ita ordinavit, 
ut post cohörtern alam, post alam tribunatum 
legionis daret (c. 25). Diese Anordnung kann minde
stens nur eine vorübergehende Massregel gewesen sein. 
Mir wenigstens ist für jetzt nur ein, überdies unsichrer Fall

4
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bekannt, dass die praefectura equitum dem Legions- 
tribunat vorangeht, und zwar Murat. 771 , 3 (= 2049. 4; 
Zaccaria, Insl. a n t. 1 a p i d, p. 139; Cecconi, Palestrina 
p. 94). Unsicher nenne ich diesen Fall, 'veil die von dem 
M anne commandirte Ala nicht genannt wird, während so
wohl bei der Cohortenpräfectur, wie auch bei dem Legions- 
tribunat der betreffende Heercstheil näher angegeben ist. 
Man kann daher glauben, dass EQVIT vielmehr equita- 
tae bedeute und das vorhergehende F oder EF schlecht 
gelesen sei, obwohl anderer Seils Nichts hindert, die In
schrift in die Zeit des Claudius zu setzen und Suetons 
W orte durch sie zu rechtfertigen.

Möge es mir erlaubt sein, hier beiläufig Einiges über 
den Unterschied der Präfecten und Tribunen von Iliilfs- 
cohorten einzuschalten. Wenn ich nämlich so eben erstere 
als die ge w öhul i ch en Befehlshaber von Cohorten nannte, 
fügte ich diese Beschränkung mit Rücksicht auf die gleich
falls nicht selten vorkommenden Tribunen hinzu. Aus der 
Zusammenstellung einer grossen Anzahl von Inschriften, 
welche uns Tribunen nennen, und welcher ich besonders 
CardinalPs Katalog der Alen und Cohorten (Memorie ro- 
mane III, p. 217 ff.) zum Grunde lege, haben sich mir 
über diese folgende Resultate ergeben:

1. Der Titel tribunus für den Befehlshaber einer 
Hiilfscohortc knüpft sich an keine bestimmten Cohorten, 
wenn wir die der Prätorianer, die städtischen Cohorten und 
die vigiles ausnehmen, die nicht hierher gehören. Wir 
können nämlich von verschiedenen nachweisen, dass sie 
bald einen Präfecten, bald einen Tribun an der Spitze hat
ten; so von der coh. I. Aquitan (cf. Mar. 361, 2, die 
freilich schlecht copirt ist, mit Grat. 534, 4); coh. I. Del- 
m ata rum (zwei Tribunen, Grat. 102, 3 und Mur. 455, 
1, und fünf Präfecten, die vgl. bei dem folgenden Diplom); 
coh. I. Pauuoniorum (vgl. Grut. 1097, 8 = Donat.
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339, 8 mit Gr ui448, 3); coh. I. Raelorum (wie doch 
wohl bei Grut. 40t, 4 zu lesen ist, vgl. Fahr. III, 469).

2. Dennoch ergiebt sich aus Vergleichung der mit 
Tribunen vorkommenden Cohorten, dass besonders die co
li ortes primae unter Befehlshabern dieses Titels stan
den; ferner die der voluntarii. Unter 27 Cohorten, welche, 
letztere ungerechnet, mir vorliegen, sind 21 primae, drei 
ohne Nummer, zwei secundae und eine quinta, wenn 
letztere (Mur. 829, 1) ganz zuverlässig ist. Alle Befehls
haber der coh ortes voluntario rum aber, die ich kenne, 
sind Tribunen (coh. XV. Muff. M. V. 354, 7 -- Donati 
243, 5; Grut. 130, 1; coh. XXIJII. Grut. 1015, 2; coh. 
XXVI. Mur. 855, 4; coh. XXXII. Grut. 454, 8; Mur. 
1101, 1; ohne Nummer Grut. 434, 1 = Mur. 701, 4); 
denn der Präfect der 1. Cohorte M. Vesidienus Hedylalus 
ist Z^or/anisch und kann nicht in Betracht kommen, 
wie ich denn überhaupt alle Ligoriamschen Steine, 
welche keine andere Stütze haben, stillschweigend über
gehe. Da die voluntarii Römische Bürger sind, so wäre 
es möglich, dass sie immer Befehlshaber gleichen Titels 
mit der städtischen Miliz gehabt hätten; ob die Cohorten 
mit Nummer I auch irgend einen Vorrang gehabt, weiss 
ich nicht zu sagen; doch wäre es möglich.

3. Wenn auch nicht jeder Tribun einer Cohorte vorher 
eine Präfectur bekleidet hatte, so wenig wie jeder Legions
tribun, so ergiebt sich doch aus den Inschriften, dass kein 
gewesener Tribun nachher wiederum eine Cohortenpräfec- 
tur erhielt. Man könnte hiegegen das Beispiel des Q. 
Gargilius (Muff. M. V. 463, 1) geltend machen wollen; 
allein derselbe, der zuvor praef. coh... Britan... und 
dann trib. coh. Maur. Cae... gewesen, ward hierauf 
praef. coh. sing, et v ex. e q q. Mauror u. s. w., er
hielt demnach den Befehl nicht einer blossen Cohorte, son
dern eines aus Infanterie und Reiterei gemischten Corps.
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4. Während ein Cohortenpräfect erst durch Bekleidung 
des Legionstribunats zu einer Reiterpräfectur befähigt wird1)? 
pflegt der Tribun einer Cohorte ohne Weiteres zur Prä- 
fectur einer Ala befördert zu werden. Beispiele davon lie
fern folgende Inschriften: T. Appaeus T. f. Vel. A1 fi—
nus Sec undus, der, nachdem er praef. coli. IÜI. Gal
lo rum, sodann trib. coh. I. Aeliae Br it ton um ge
wesen, sofort zum praef. alae I. Aug. Thracum auf
rückt {Grul. 359, 3); M. Campanius Marcellus, 
praef. coh. III. Breucorum, dann trib. coh. primae 
H emese n, hierauf sofort praef. e q. a 1 a e P a r t h. (Gud. 
119, 2); C. Ca muri us Clemens, praef. coh. VII. 
Ra et. equit,, trib. mil. coh. II. Ulpiae Petraeo- 
rum milliariae equitatae, praef. alae Petrianae 
([Mur. 686, 6 = 1696, 3}; Ti. Claudius Zenon nach 
dem Tribunat der coh. I. Asturuni und coh. I. Fl. 
Britto n um sofort praef. alae I. Claud. milliariae 
Mur. 1114, 5); L. Flavius Saecularis, praef. coh. 
I. equitatae civium Romanorum, trib. coh. I. vo- 
luptuariae Campanorum, praef. alae I. Flaviae 
Gaetulorura (Grut. 1108, 5); C. I ulius Corinthianus, 
praef. c o h. VII. G al 1. tribun. coh. I. Britt., der eben
falls ohne Legionstribunat die Präfectur einer Ala erhielt, 
wenn auch der Befehl der vexjl. Dacor. Parthic. als 
Zwischenstufe gelten kann (Grul. 425, 5)) M. Maenius 
C. f. Cor. Agrippa, praef. coh. II. Fl. Britton. 
equitat., trib. coh. I. Hi span, equitat., praef, alae

1) Soweit ich die Inschriften übersehen kann, kenne ich kein Beispiel 
des Gegeutheils. Mau könnte als solches vielleicht die Inschrift 
des Sex. Julius Possessor (Mur. 1099, 6) anfübren wollen, wel
cher allerdings vor dein Legionstribunat einer Ala vorgesetzt 
war. Er war jedoch nicht praefectus derselben, sondern wird 
praepositus genannt, über welche Stelle in der nächsten An
merkung Einiges beigebracho werden wird.
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I. Gallor. et Pannonior. calafraclae (Gud. 175, l 
= Reines. VI, 128); M. NasenniusMarcellus, praef. 
c o h. 1 Apamenae, tri b. coli. 1. 11 a 1 i c a e ci v i u m 
R o m a n o r u in v o I u n t a r i o r u in, p r a e f. alaePhrygum 
[Mur. 1053,1)5 Sex. Pulfennius C. f. T e r. S a I u taris 
p r aef. c o h o i\ IIII. G a 11 or. eq u i t. tr i b. m i I. c oh o r. I. m il. 
V i n d e 1 i c o r praef. a! a e I Pannoniorum (Mur. 816, 7; 
Colugno, st. di Vena fr o p. 95); C. V i b i üs C. f. P o rn p t i n. 
Celer Papirius Rufus praef. eoh. I. Montanorum, 
tri b. coh. IFlaviaeHisp. $ e q., p r a e f. a I a e I UI p. 
sing ul. (Mur. 1038, 6j; T. Visulanius C res eens, 
praef. cohor. II. Gallor um (statt der gewöhnlichen 
Lesart II Rae tor um glaubte Mommsen im Museum zu 
Bologna FI. GAU, also wohlFLaviae GALLoruin oder 
II G a 11 o r u m , zu lesen), t r i b. m i 1. c o h o r t. c i v i u m 
R omanor., praef. equitum a 1 ae Moesicae (Schiussi, 
guitia al Museo di Bologna p. 72.). ich füge noch den 
Griechischen Stein des T. A nt o n i us Claudius Alp he
il us Arignotus hiuzu (C. I. Gr. 3497), welcher, nach
dem er praefectus (JnciQyos) coh. 11. F1. Numidarum 
und tribunus tyi/.iccQyos) coh. I, Cilicum gewesen, 
praefectus alae 11 Flaviae Agrippianae ward1).

1) Der berühmte Herausgeber hat in seiner Erklärung übersehen, 
dass in der Inschrift, wie es so oft in römischen Monumenten der 
Fall, die höchsten Ehrenstellen des Mannes zuerst genannt sind; 
könnte mau bei blosser Betrachtung der militärischen Aemter da
ran zweifeln, so würde es die Voranstellung' des Titel Procu- 
rator Augusti hinlänglich beweisen. An eine Gleichstellung 
der Praefecturen der Reiterei und des Fussvolks darf man so 
zahlreichen Beispielen des Gegentheils gegenüber durchaus nicht 
denken, obwohl allerdings die Inschrift 3484, welche demselben 
Manne drei Chiliarchien zuschreibt, darauf hinzudeuteu scheint. Ich 
möchte letztere lieber als eine Ungenauigkeit des Griechischen 
Ausdrucks ansehen, zumal derselbe in jedem Falle ungenau ist, 
insofern nämlich bei der Reiterei, mit alleiniger Ausnahme der 
equites singuläres der Kaiser, nie tribuni Vorkommen*
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5. In der Reihenfolge der Beförderungen des Römischen 
Officicrcorps stand hiernach (vgl. 3 und 4) dasTribunat einer

selbst nicht in den Zeiten, wo bereits alle Cohorten von An
führern dieses Titels befehligt werden (v, n o t i t i a.). Die Trup
pen , welche dagegen T. Antonius Aiphenus als praepo situs 
(n^amooaoi) befehligte, sind in der letzterwähnten Inschrift ganz 
ausser Acht gelassen, und zwar allerdings wohl aus dem Grunde, 
dass derselbe sie gleichzeitig mit Bekleidung der andern ßefehls- 
haberstellen unter sich hatte (vgl. C. I. Gr. II, p. 834). Uebrigens 
ist der Titel praepositus selten in den Römischen Militärin- 
schriften und bezeichnet keinen bestimmten Rang. Fabius Cilo , 
nachdem er Prätor und Legat einer Legion gewesen, wird prae
positus v e x i 11 a t i o n. Per int hi pergentib (Grut. 407,
\—Marini, Iscr. Alb. p. öOundölj); dagegen wird zu Trajan’s 
Zeit ein gewesener Primipilus praepositus numerorum t e n- 
dentium in Ponto und erst nachher Legionstribun {Grut. 
1096, 6), CI a u d i us Candidus nacit dem Legionstribuuat p r a e- 
positus copiarum exped. Germanicae {Grut. 389, 2j. 
Die zahlreichen Beispiele von praepositis legi on um im 
Grutet'-Scaliger'schen Index reduciren sich auf ein einziges aus 
den Zeiten des Kaisers Gratian (Grut. 164, 4), da dieSigleP.P. 
vielmehr primus pilus bedeutet. Von Cohorten kenne ich nur 
den praepositus colior. I Helvetiorum {Mur. 330, 1) 
aus dem Jahre 148, in dessen Inschrift in V. 4. entweder das 
Centurioneuzeichen, oder auch ein TR fehlt, je nachdem er vor- 
oder nachher in der Legion diente und den praepositus coh. 
I Belgarum, bei Cardinali (Memorie ro mane III, 234} an
geführt; in der Inschrift Grut. 248, 3 findet der Sc eilig trasche In
dex mit Unrecht einen praepositus, da P. P. daselbst offenbar 
patri patriae zu lesen ist. Praepositus einer Ala endlich 
ist Sex. Julius Sex. f. (juir. Possessor praef. coh. III 
G a 11 o r u m. praepositus numeri Sy ror. sagittario- 
rum, item alae I Hipanor. {Mur. 1099, 6.). Endlich kommt 
ein gewesener primipilus als praepositus equitum sin
gul arium Augg. nn. hinzu, der von dieser Stelle zum Legious- 
tribunat aufsteigt {Grut. 1028, 2). Da wir nuu wissen, dass die 
Cohorten und Alen sonst unter Präfecten , die equites singu
lär e s unter Tribunen stehen; da ferner der prae'positus alae 
I Hispanorum als solcher nicht den einem Reiterpräfecten zu-
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Cohorte mit dem Legionstribunat gleich. Jeden Zweifel 
hierüber, welcher noch nach Obigem bleiben könnte, hebt 
der Umstand, dass in einzelnen Fällen sogar gewesene Le- 
gionstribunen wiederum das Tribunat einer Cohorte erhielten 
und nach demselben als Tribunen in eine andre Legion 
zurücktraten , gerade wie oftmals ein Tribun in mehreren 
Legionen diente, ehe er die Präfectur einer Ala erhielt. 
Den Beweis hiefür liefert Q. Plotius Maximus (Grut. 
484, 8. 9), welcher nach dem Tribunat in der leg io II 
Traian. fortis trib. coli. XXXII volunt. und hierauf 
Aviederum trib. leg. VI victricis wird. Man mochte 
Präfecten , die man befördern wollte, den Titel und Rang 
von Tribunen geben j weil aber gerade in den Legionen 
kein Tribunat offen war, oder aus andern Gründen, sie an 
die Spitze von Cohorten stellen. Wie aber häufig die Be
förderung von C'ohortenpräfecten zum Tribun, oder vom 
Tribun zum Reiterpräfecten nicht sofort nach der ersten 
Cohortenpräfectur oder dem ersten Legionstribunat erfolgte, 
sondern mehrere Präfectureu und Tribunaten in verschie
denen Corps durchzumachen waren, so dürfen wir uns auch 
nicht wundern, wenn häufig die Tribunen von Cohorten, 
bevor sie Reiterpräfecten wurden, noch in Legionen zu 
dienen hatten. Als solche führe ich an: C. Antonius 
M. f. Volt. Rufus, trib. milit. coh. XXXII. volun- 
tarior, trib. mil. leg. XIII gern., praef. equit. alae 
I. scubulorum (Mur. 1101, 1) ; M. ArtoriusAL f. Pal. 
PriscusVicasiusSabidianus, trib. coh. XV volunt. 
c. R., tr. leg. VII. Claud. Piae fidelis, praef. alae

stehenden Rang hat, indem er erst nachher Legionstribun wird • 
so werden wir mit Sicherheit in jenem Amte ein ausserordeutliches 
vielleicht interimistisches zu erkennen haben, wie ja auch die drei 
zuerst angeführten ausserordentliche sind. Freilich ist es auffallend, 
dass ein so seltenes Amt bei Antonius Alphenus häufig wieder
kehrt.
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I Pann. (Grut. 130, 1); Q. Ga vius Fu 1 vi ms P r o cu 1 us, 
trib. coli. XV. vol. trib. leg. VIII. Aug. {Muff. M. V. 354, 
5)5 L. Maesius R u f u s, der nach dem Tribunat der c o h. 
mil. Italic, volunt. und der legio XV Apollinaris 
Procurator Augusti wird {Grut. 434, 1 = Mur. 701, 4). 
Alle diese Beispiele beziehen sich auf Cohorten von vo- 
lunlariis ; ob dies Zufall, oder ob zwischen deren Tribunen 
und denen andrer Hülfstruppen ein Unterschied zu machen, 
wage ich nach dem mir vorliegenden Material nicht zu 
entscheiden. Es muss Untersuchungen Vorbehalten bleiben, 
welche nur nach Sammlung sämmtlicher Militärinschriften 
ein genügendes Resultat geben können. Für jetzt mag es 
genügen, den Unterschied zwischen Tribunen und Präfecten 
festgestellt zu haben.

Kehren wir nunmehr zu unserm Diplome zurück, so 
könnte es zunächst auffallen, dass unser Soldat als Reiter 
in seiner Cohorte diente. Es ist nämlich gewöhnliche An
nahme, dass, wie die Ala aus Reiterei, so die Cohorte 
ausschliesslich aus Fussvolk zusammengesetzt sei, und diese 
Meinung scheint eine Bestätigung in den zahlreichen c o- 
hortes equitatae zu finden, welche Hygin ausdrücklich 
als diejenigen erklärt, in denen etwa der vierte Theil der 
Mannschaft beritten sei. Man darf aber daraus nicht schliessen 
wollen, den gewöhnlichen Cohorten habe Reiterei gänzlich 
gefehlt. Einmal nämlich kommen, wie cohortes equita
tae, so auch cohortes ped(itatae) vor ( vgl. Cardinali, 
dipl. XXIII, der fälschlich Pedemontanorum erklärt; 
Steiner, Rheinische Inschriften 998; Lersch, Centralmu
seum III, 146, von dem auch Or. 3479 richtig verbessert 
wird}, offenbar im Gegensätze zu den gewöhnlichen Co
horten solche, die ganz aus Fussvolk bestehen; denn dass 
sie im Gegensätze zu den equitatis jene Bezeichnung 
erhielten, hat schon wegen der Seltenheit des Ausdrucks 
keine Wahrscheinlichkeit. Ferner lässt die Analogie der
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Legions-und prätorianische» Coliorten, weiche beide Reiter 
enthielten, ohne je cquitatae zu heissen, vermuthen, dass 
ein ähnliches Verhältniss auch bei den gewöhnlichen Hülfs- 
cohorten obgewaltet, und , beachtet man endlich die Mili
tärdiplome selbst, so stellt sich heraus, dass, so oft sich 
ein solches auf den Krieger einer Cohorte bezieht, aus
drücklich bemerkt wird, ob er zu Fass, oder zu Ross diene, 
während er in einer Ala, die nur aus Reitern besteht, bloss 
als gregalis oder ex gregali bezeichnet wird. End
lich füge ich hinzu, dass auch des Tacitus Bericht (hist. 
IV, 19) über Batavische und Canninefatische Coliorten, die 
im Kriege des Civilis Vermehrung ihrer Reiter als von 
Vitellius ihnen versprochene Belohnung fordern, das Vor
handensein von Reitern in den gewöhnlichen Coliorten be
stätigt. Coh ortes equitatae waren dieselben schwer
lich 5 da vielmehr im Römischen Heere Alles aufs Ge
naueste bestimmt war, kann man eine solche Vermeh
rung der Pferde in einer Cohorte nur so erklären, dass 
dieselbe zu einer equitata gemacht sei. Wie aber der 
Reiter im Römischen Kriegsdienste überall einen höheren 
Rang, als der Fussgänger, einnahm, so mochten auch 
die cohortes equitatae im V erhältnisse zu den übrigen Co- 
horten gewisse Vorrechte gemessen. — Wie die Zahl 
der Reiter in den einzelnen Coliorten sich zu der des Fuss- 
volks verhielt, weiss ich nicht zu sagen, wenn nicht etwa 
die Legionscohorten Rückschlüsse auf jene gestatten. Frei
lich gibt Josephus in der Steile über das Römische Heer 
im Jüdischen Kriege die Stärke der Coliorten zu 600 Pass
gängern und 120 Reitern an, ohne sie als equitatae zu 
bezeichnen; allein Schelius zum Hygin (Graev. thes. X, 
1094) hat bereits gezeigt, dass man in dieser Stelle statt 
600 Mann sechs Centurien anzunehmen habe, wodurch 
sich eine völlige Uebereinstinnnung mit den Zahlen ergiebt, 
wel^’ gin für die berittenen Cohorten hat. Josephus
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wird also letztere im Auge gehabt haben und unterscheidet 
sie von den cohortibus mi 11 i a r i i s, welchen er bloss Fuss- 
volk zuschreibt, obgleich man mit Rücksicht auf die Sel
tenheit der cohortes peditatae geneigt sein möchte, 
die gewöhnliche Reiterzahl der Cohorten auch in ihnen zu 
suchen,— Uebrigens ist bekannt, dass es in der Römischen 
Miliz ebenfalls cohortes milliariae equitatae gab, 
so gut wie gewöhnliche Cohorten.

Der Inhaber unseres Diploms nennt sich mit echt Thra- 
cischern Namen Seulhes, Sohn des Traibithus. Sein 
Geburtsort wird angegeben als COLOLETIC. Ich glaube 
darin mit Sicherheit COLonia OLEiTICos zu erkennen, 
eine römische Verwandlung des Griechischen Atikaiov rtlyog, 
die keine Schwierigkeiten macht. Dieser Ort, dessen nur 
Arrian und einige andre Periplen Erwähnung thun (s. Män
nert, alte Geographie, VII, p. 147), lag in einer Entfernung 
von 250 Stadien vom Chersones an der Küste des schwarzen 
Meeres und heisst zuweilen auch lh']Qag yioQiov. Er muss 
ziemlich unbedeutend gewesen sein, da er unter den zahl- 
richen Münzstätten Thraciens nicht vorkommt. Dass er Co- 
lonie war, erfahren wir zuerst durch unser Diplom, während 
bis jetzt nur Flavia Pacensis, Flaviopolis und Apros als 
Colonien in Thracien bekannt waren. Nach Sueton (Vesp. 
8) und Eutrop (VII, 19) ward das Land erst von Vespa- 
sian zur Römischen Provinz gemacht. Die Namen zweier 
der genannten Colonien beweisen, dass ein Flavier, ohne 
Zweifel derselbe Kaiser, sie gründete. Die letzte erwähnt 
Plinius (IV, 11) als Colonie, während Mela sie übergeht; 
daraus dürfte folgen, dass auch sie um jene Zeit gestiftet, 
sei es von Claudius oder Nero, wie Männert (VII, p. 204) 
vorzieht, sei es von Vespasian, was mir wahrscheinlicher 
ist. Hiernach ist wohlanzunehmen, auch Oleitichos sei 
damals zur Colonie gemacht, als Vespasian die Angele
genheiten der neuen Provinz ordnet; eine Bestätigung wel-
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eher Annahme ich in dem noch ganz barbarischen Namen 
Seuthes suchen möchte. Als derselbe in den Römischen 
K riegdienst trat, war seine Vaterstadt noch nicht Colonie, 

Wir haben endlich den Ort zu besprechen, an wel
chem die Erztafel, die unser Decret enthielt, aufgestellt 
war. Es heisst in dem Diplome: descriptum et recognitum 
ex tabula aenea, quae fixa est Romae IN CAPITOLIO 
POST TROPAEA GERMANICI. IN TRIBVNALI. OVAE 
SVNT AD AEDEMFIDEIPo pu 1 i Romani. — Die aedes 
Fidei populiRouiani ist mehrfach in den Diplomen vor 
Domitian’s Zeit genannt; das des Claudius QCard. I) ist 
angeheftet aedis Fidei populi Romani parte dexteriore; 
das des Titus (Arneth III) post aedem Fidei p. R. in muro; 
das um ein Jahr dem unsrigen vorangehende des Domitian 
post tropaea quae sunt (so ist nach Analogie unseres 
Diploms zu lesen, oder, wenn Platz dafür da ist, Germ a- 
nici quae sunt) ad aedem Fidei p. R. Dass diese 
aedes überhaupt zur Aufbewahrung von Gesetztafeln 
diente, ist bekannt (vgl. Cardinali p. 109). Sie scheint 
in der Nähe des grossen Capitolinischeu Jupitertempels 
gelegen zu haben (vgl. Bull. d. Inst. 1815, p. 123), was 
ich nicht bloss aus der bekannten Stelle des Cicero (d e 
off. III, 29), sondern auch aus dem Umstande schliesse, 
dass unter den Localitäten, an denen die Originale unsrer 
Diplome sich angeheftet fanden, wenigstens eine ausdrück
lich in dessen Nähe gesetzt wird: nämlich die basis Q. 
Marcii Regis praetoris, welche sich befand post 
aedem Io vis 0. M. (Diplom von Geiselbrechting, Ober
bairisches Archiv, B. IV, u. VI, u. a. a. 0.), in dessen Nähe 
auch die aedes thensarum gelegen haben wird (vgl. 
Mommsen, Bull. 1845, p. 122) Es ist aber schon an sich 
wahrscheinlich, dass die Decrete, wie sie nach Domitian 
sämmtlich an dem murus post aedem Divi Augusti 
ad Minervam aufgestellt wurden, so auch vorher auf
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dem Capitol an einem bestimmten Platze angeheftet wur
den, und als solchen hat bereits Mommsen CBull. 1845, p. 
119) die nächste Umgebung des Capitolinischen Jupiler- 
tempels nachgewiesen, wo sie zum Theil auch an der Um
fangsmauer der Aren aufgehängt waren; daher das wie
derholte in muro und post tropaea, post columnam. 
Dort finden auch die Tropäen , welche genauer durch die 
aedes Fidei bestimmt werden,, eine angemessene Stelle 
in der Nachbarschaft des Ehrendenkmals des Q. Marius 
Rex und der columna quae est sec un dum Jovem 
Africum QArn. IV), wenn nicht etwa letztere mit Momm
sen für die bekannte Säule mit dem Bilde des Jupiter 
zu halten ist. — Tropäen auf dem Capitol sind uns mehr
fach bekannt; so die columna ros t rata in Capitol io
......... bello P uni co consulis (M. Aemilii Paulli),
cui collega Ter. Fulvius fuit (Liv. 42, 20); die Tro
päen des Marius (vgl. Bekker, Topographie p. 407; Bull* 
1845, p. 133). Schon Scipio Africanus ferner errichtete 
forn icem in C a p ito 1 i o ad versus viam , qua in 
C a p i t o 1 i u m ascenditur, cum s i g n i s septera anra- 
tis duobus equis cet. (Liv. 37, 4) und von Nero er
zählt Tacitus (Ann. XV, 18): R o m a e tropaea de Far- 
t h i s arcusque medio C a p i t o 1 i n i m o n t i s s i s t e b a n- 
tur, so dass man auch die duos arc u s des Diploms Cord. 
Vf (— Am. 11) statt für Eingangsbögen für Triumphbögen 
halten könnte. Die Tropäen des Germanicus auf dem Ca
pitol sind sonst nicht bekannt; wahrscheinlich ist ihre Er
wähnung in dem Senatsbeschiusse über die ihm zu erwei
senden Ehren mit so vielen andern Notizen zu Grunde ge
gangen. Ob die tropaea quae sunt ad a e d e in F i d e i 
p. R. in dem vorhergehenden Diplom Domitians dieselben 
seien, hängt davon ab, ob für das Wort Germanici der 
nöthige Raum da ist. Es scheint beinahe zweifelhaft, da 
sie sonst wahrscheinlich eben so genau angegeben wären.
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Sind sie verschieden von den unsrigen, so zeugen sie nur 
um so mehr von der Wahrheit dessen, was Claudian über 
die unzähligen Spolien des Capitols sagt. Marines Erklärung, 
sie seien für die vom König Bocchus auf dem Capitol ge
weihten Victorien zu halten ( Plut. Mar. 32; Sulla 6) ist 
haltlos, da so viele andre Tropäen dort ebenfalls standen.

Die Tropäen des Germanicus, welche unser Diplom er
wähnt, werden genauer unterschieden, ohne Zweifel von 
anderen desselben Feldherrn, die sich ebenfalls daselbst be
fanden, durch die Bezeichnung in tribunali; ein Zusatz, 
welcher nicht örtlich ihre Lage, sondern vielmehr ihre Be
schaffenheit näher bestimmen dürfte; sonst würde gewiss 
nicht quae sunt, sondern quod est ad aedem Fidei 
p. R. folgen. Es ist daher auch nicht an ein auf dem Ca
pitol befindliches Tribunal als Rednerbühne zu denken, son
dern vielmehr an ein Monument in Gestalt eines Tribunals 
errichtet zu dem Zwecke, die Tropäen zu tragen. Ein Tri
bunal dieser Bedeutung liefert uns die eigne Geschichte 
des Germanicus. Nach seinem Tode, erzählt Tacitus (Ann. 
II; 83), wurde ihm, ausser den verschiedenen Triumphbö
gen am Rhein, in Syrien und in Rom und ausser seinem 
Grabmahle zu Antiochia, zu Epidaphna, wo er gestorben 
war, ein tribunal errichtet, und mit Recht führt Orelli 
zu dieser Stelle die Inschrift des P. Aelius Venerianus 
fÖr. 4548) an, der tribunal ex permissu pontificum 
perfecit. Auch bei Gruter 1074, 10 hat tribunal die 
Bedeutung eines Denkmals, wenn auch nicht eines funera- 
len , während es in 725, 7, die Orelli gleichfalls anführt, 
doch nicht sicher ist, ob das tribunal, welches auf dem 
Forum liegt, nicht eine wirkliche Rednerbühne ist. Dagegen 
hätte er MaJJ'ei Mus. Ver. 96, 3 anführen können, eine lei
der sehr fragmentirte Erztafel, die sich gerade auf den Ger
manicus bezieht. Es heisst in derselben in tribunali 
marm[oreo effigiejs poneretur quo loc[o] cet.
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Der Zusatz marmoreo sowohl, als das quo loco scheint 
anzudeuten, dass es sich hier nicht bloss um Aufstellung 
einer Statue an der schon vorhandenen Rednerbühne han
dle, sondern vielmehr um Errichtung eines marmornen Tri
bunal an einem näher zu bestimmenden Orte. Auch Göt
tern werden tribunalia errichtet, wie dem Apollo und dem 
Veriugodumnus (Mur. 1986, 7 = Or. 2062).

Die Zeugen unsres Diploms sind in der gewöhnlichen 
Siebenzahl, von welcher bis jetzt nur das Diplom von Gei- 
selbrechting eine Ausnahme macht, das von neun Zeugen 
besiegelt ist, nach dem Grundsätze, dass durch das Gesetz 
sieben Zeugen festgesetzt waren, später aber, als man 
deren ursprüngliche Entstehung und Bedeutung nicht mehr 
beachtete, diese Zahl nur als ein Mininum angesehen 
wurde, die Unterschrift mehrerer daher wenigstens nicht 
schadete.

Schliesslich bemerke ich, dass bis auf das fehlerhafte 
equibus statt equitibus in V. 5 der Aussenseite und 
die Abkürzung der Schlussformel im Innern die beiden Ab
schriften des Decrets genau übereinstimmen. Die Schrift 
selbst ist gut, wie es die Epoche mit sich bringt, auch im 
Innern, wo sie so bald in’s Cursive und oft fast in’s Un
leserliche übergeht. In der Interpunction allein herrscht 
einige ATachlässigkeit,
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IS.

Das Decret, auf welches das folgende Militärdiplom 
sich bezieht, ist in zwei Exemplaren auf uns gekommen. 
Das eine ward zu Walcot bei Bath in England gefunden 
und scheint gänzlich abhanden gekommen zu sein. Wir 
kennen es nur aus den Notizen , welche Lysons in der 
Archaeologia, vol. XVIII p. 439 darüber mittheilt (cf. Ar
ne th, n. 42 in der Liste der vorhandnen Diplome, die in- 
dess hinreichen, um zu zeigen, dass das Decret, dessen 
Auszug es bringt, identisch ist mit demjenigen, welcher 
unserm Diplome zum Grunde liegt. Dieses letztere ward 
bereits im Jahre 1761 zu Stannington nahe bei Biveling 
im Kirchspiel Ecclesfield in Yorkshire aufgefunden. Von 
den beiden Tafeln, die man aufgrub, ist die eine leider 
verloren gegangen ; die andre, sehr beschädigt, befindet 
sich im Besitze des Herrn W. Younge zu Sheffield. Zu
erst ward sie in Gougtds Additions to Ca m den III, p. 
28 edirt, dann von Hunter, history of Sheffield p. 18 
und von Hodgson, history o f N o rthu m b e r 1 and. Eine 
hie und da abweichende, vollständigere Abschrift befindet 
sich in den unedirten Papieren derSociety of Antiqua- 
rians vom Jahre 1761. Der mir mitgetheilte Text ist die 
Frucht einer Collation dieser Abschrift mit den noch vor
handenen Fragmenten; ich verdanke denselben der Güte 
des Herrn Charles Neivton in London. Obwohl öfter edirt, 
ist das Diplom , wie ArnetJi’s und Cardinal^s Sammlungen 
dieser Monumentclasse zeigen, dem gelehrten Publicum so 
gut, wie unbekannt geblieben, und ich trage daher kein 
Bedenken, es hier auf’s Neue zu publiciren. Ich gebe zu
nächst den Text mit den nöthigen Emendationen, weiche 
ich im Verlaufe des Aufsatzes zu rechtfertigen bemüht 
sein werde.
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IMP CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI F DIVI NEU 

VAE nepos traianus hadrianvs avg pontif 

MAXIM TRICVNIC potest VIII COS III PROCOS 

eQvrriB Et peditib qui m i I iravER in alis viet 

5. CQHXXIQVAEa p p e HanTHlSPveTTONCRETIOVgeRNC?) 

..........................P................................R . . .ET PETRIAN

...........................................i HISPETIFRISIAV ET I
M

. . M ♦ SALINET ! SVNVC ET I VANGET T BAETASIQR 

ET 1 DELM ET I AQVIT ET 7 MENAP ET I VLPTRAIANA 

10. aVGCll ET I f IDAVaRDCHEti . . RETlBATAVETiTVN 

GR ET U LING ET l7 ASTVR ET 7l DON GON ET H NERV

ET III BRAC AVGVSTANOR ET III NE 1* V et VI NERV 

QVAE SVNT IN BRITANN SVB PLATORIO NEPOTE 

QTINIS ET VIGIN TIPLVRIB VS VE ST1 PENDIIS 

15. E ME RI TIS D IM ISS IS HONESTA MI SS IO NE 

QVORVM NOMINA SVB SCRIPTA SVNT IPSIS 

LIBERIS POSTERIS Q VE EORVM CIVITATEM 

DEDITETCONKVBIVMCV M VXORIBVSQ VASTVNC 

HABVISSENT CVM EST CIVITAS EIS DATA VEL SI 

20. QVICAELIBESESSENTCVMEISQVASPOSTEA 

D VXISS ENT DVMTAXAT SING V LI SIN GVL A S 

AD XVI KO CT

CIVLIO GALLO CVALE R IOSEVEROCOS 

COHI SVNVCOR CVI PRAEST 

25. A V L V N T V S C L A V D I A N V S

EXPEDITE

E STIPONT ALB ANIF S U N V C O

deSCRIPT V M ET RECOGNITVM EXTABVLA 
aeilEAQVAE FIXA EST romae in mvropo 

30. st templvm divi aug ad miner vani 

Der Stich bei Gough weicht in der Versabtheilung 

etwas ab: V. 14. endigt mit DIMISS1S ; V. 15. mit SVNT, 

indem die Abkürzungen HON statt honesta und QVOR, 

statt quorum gebraucht sind; V. 20. endigt mit DVXIS.
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Welche Abschrift die richtige, kann nur die Autopsie ent
scheiden. Im Ganzen aber ist der Stich sehr ungenau.

Das Datum des Decrets wird bezeichnet durch die 
achte tribunicische Gewait des Kaisers Hadrian; es ist das 
Jahr 877. Hadrian war auf seinen Reisen im Jahre 874 in 
Britannien fcf. EcklielW, p. 493.) gewesen und hatte damals 
den grossen Grenzwall erbauen lassen, der unter seinem 
Namen bekannt ist. Die Vermuthung Englischer Gelehr
ten, dass nicht er selbst, sondern der Legat A. Platorius 
Nepos die Vollendung desselben bewirkte, erhält durch 
verschiedne, längs jenes Walles gefundue Steine der legio 
II Augusta, die mit bei der Erbauung beschäftigt war, 
grosse Wahrscheinlichkeit. Hodgson , history of Nor
th umberland, giebt mehrere dieser Steine, die ich hier 
wiedergebe, wie sie Herr Newton mir mittheilt:

Gef. in den Fundamenten Haltwhiste, bei Horsley un- 
eines Castelles zu Slillling 
Gap, in Besitz der antiquari
schen Gesellschaft zu New
castle.

genau unter Caervorran.

IMP CJES TRAIAN 
HADRIAN AVG 
LEG II AVG

APLATORIONEPOTELEGPRPR 
Hodgson III, 2 p. 289. 

Vindolana. 
imp ca ES TRAIAo 
li a d RIANO a u g 

LeG U aug
a. platorio nepote leg prpr 

ibd. p. 200.

iMPOAes traiano 
HADRIano aug 

LEGI i a u g
APLATORIO nepote leg pr pr 

ibd.

Bradley.
imp caeS. TRAIAN 
IiadriaNO AVG 
leg. fi. aug

a platorio n EPOTELEGPRPR 
ibd.

Derselbe Platorius Nepos nun ist der Legat, unter dessen 
Oberbefehl die Truppen in Britannien standen , als ihnen , 
oder einem Theile von ihnen die honesta missio und die 
bekannten Privilegien vom Kaiser verliehen worden, und
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wenn auch im Allgemeinen es ein müssiges Streben der 
Antiquare gewesen ist, für die einzelnen honestae mis- 
siones bestimmte Anlässe nachzuweisen, so ist doch in 
unserm Falle die Annahme ziemlich wahrscheinlich , dass 
eben die Vollendung des Walles Gelegenheit für Ertheilung 
jener Gunst gegeben habe. Alle diejenigen nämlich von 
den in unserm Diplom genannten Cohorten oder Aleu, wel
che noch die notitia in Britannien kennt, stehen auf der 
Linie des vallum, ja, von einer können wir es sogarnach- 
weisen , dass sie schon zur Zeit des Piatorius denselben 
Standort hatte, welchen sie nach der notitia einnimmt. Es 
ist die coli. I Bat a vor um, welche wir in V. 10 unsrer 
Inschrift zu erkennen glauben. Ein von Hodgson im Ap
pendix p. 437 publicirtes Fragment nennt nämlich die er
ste Cohorte der Bataver; zugleich lies’t man in demselben 
a platoiIO NEPOTE leg. pr. pr. Gefunden aber ward 
es zu Procolitia, wo noch zur Zeit der notitia diese Co
horte lag. Eine andre Cohorte, die erste der Vangionen, 
lag, nach mehreren daselbst gefundenen Monumenten zu 
schliessen , zu Cilurnum, also ebenfalls auf der Linie des 
Wall es. Aehnliches gilt von der ersten Cohorte der Bä- 
tasier, welche wenigstens im Morgenland stand, und der 
ersten Dalmatischen, zur Zeit Caracallas in Cumberiand 
stationirt; (s. über diese das Nähere unten bei der Be
sprechung der einzelnen Truppentheile).

Es kommt endlich zur Bestärkung dieser Vermuthung 
der Umstand hinzu, dass offenbar nicht das ganze Britan
nische Heer durch unser Diplom die Privilegien erhielt; 
denn wir kennen verschiedene Truppenabtheilungen, welche 
sowohl vor Hadrian, als nach ihm in England standen, von 
denen also kaum anzunehmen ist, dass sie in der Zwi
schenzeit andere Standquartiere gehabt haben, die aber 
dessenungeachtet in unsrer Inschrift nicht namhaft gemacht 
sind. So nennt die notitia in England die Coli. I. As-



der Kaiser Domitian und Hadrian. 67

turuni, Coh. I. Morinorum, Coh. II. Thracum, 
welche nach den Trajanischen Diplomen Card. XS, und XII 
gleichfalls daselbst stehen. Ein Fragment aus der Zeit 
eines der Antonine (Horsley, n. XXV der Schottischen In
schriften ) bezieht sich auf die coh. I Cugernorum bei 
Card. XI. — Dass es übrigens unter Hadrians Regierung 
in Britannien keineswegs immer ruhig war, lässt eines Theils 
schon die Anlage des Walles schliessen, andern Theils 
haben wir ein sicheres Zeugniss für einen Britannischen 
Krieg in der Inschrift des M. Maenius Agrippa (Gud. 175, 
1 = Reines. VI, 128), welcher von Hadrian in expedi- 
tionem Britannicam geschickt wurde. Unter dieser ex- 
peditio kann man die Reise des Kaisers um so weniger 
verstehen, als dazu das missus ebenfalls schlecht passen 
würde. Will man daher die von mir vermulhete Veran
lassung nicht annehmen, so fehlt es auch sonst gewiss nicht 
an kriegerischen Ereignissen, welche zur Entlassung der 
Veteranen führen konnten.

A. Platorius Nepos selbst ist uns verhältnissmässig 
wohl bekannt. Die schöne Inschrift von Aojuileja, jetzt iin 
Wiener Museum befindlich (Or. 822; Ameln, Beschreibung 
des Münz- und Antikencabinets p. 32), giebt uns die Auf
zählung der von ihm bekleideten Ehrenstellen, so wie die 
vollständige Reihe seiner Namen :

A ' PLATORIO * A ’ F 
SERG * NE P O T I 

A P O X I O * ITALICO 
M A MLI A X O

C ‘ LICINIO * P 0 L L 1 0 N I 

COS ' AVGVRI 1 LEGAT 1 AV(i 

PRO * PRAET ’ PROVINC ' URI 

TANNIAE * LEG ' PRO * PR * PRO 

V IN C 1 GERMAN * 1 NF E R T O R

LEG 1 PRO ’ PR ’ PROVINC ' THRAC
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LEG • LEGION . I ADIVTRICIS 

QVAEST * PROVINC * MACED 

CYRAT * VIARVM . CASSlAE 

CLODIAE ' CIMINIAE * NOVAE 

TRAIANAE'CANDIDATO* DI VI 

TRAIANI * TRIR * MIL * LEG * XXII 

PRIMIGEN ‘ P ' F * PRAET * TRIR 

PLEB ‘ III . VIR * CAP1TALI

PATRONO
D . D

Es ist auffallend, wie wenig in der letzten Hälfte die
ser Inschrift, von V. 12 an, die Reihenfolge der Aemter 
beobachtet ist; man begreift nicht, wie die Quästur der Pro
vinz Macedonien, welche in derselben auf das Volkstribu- 
nat folgen sollte, dem sie im Leben voranging, hier vor 
der prätorischen Curatel der Strassen stehen kann, als ob sie 
also später, als diese, bekleidet wäre; wie eben so das in 
Wirklichkeit der Quästur vorangehende Legionstribunat hier 
zwischen Prätur und prätorische Curatel gestellt ist. Will 
man nicht gänzliche Unken nt n iss oder Nachlässigkeit des 
Steinmetzen annehmen, was immer misslich ist, so sehe 
ich nur die Erklärung dieser Schwierigkeiten, es seien nach 
dem Consulat und Augurat zunächst alle von Platorius in 
den Provinzen bekleideten Aemter zusammengestellt, dann 
die in Italien verwalteten und endlich die die Stadt selbst 
betreffenden. Unerklärt bliebe freilich immer die Stellung 
des Militärtribunals neben der Curatel der Heerstrassen; 
die leg io XXI t primigenia stand in Germanien; sollte 
aus irgend einem Grunde eine Cohorte derselben damals 
unter Platorius in Italien gelegen haben ? — Für unseren 
Zweck genügt es zu wissen, dass Platorius, nachdem er 
auf dem gewöhnlichen Wege des Triumvirats, des Militär
tribunals, der Quästur und des Volkstribunats zur Prätur 
emporgestiegen, die prätorische Curatel der Heerstrassen,
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das Commando einer Legion und eine prätorische Provinz 
erhielt, sodann ungewiss in welchem Jahre, das Consulat 
bekleidete und schliesslich nach Verwaltung der consula- 
rischen Legation von Niedergermanien die Provinz Britan
nien erhielt, eine Legation, die im Bange nur der von Sy
rien nachstand, die Ernennung zu welcher nach jener als 
regelmässiges Avancement galt (vgl. ausser Inschriften Tac. 
Agric. 40). Hinsichtlich seines übrigen Lebens wissen wir, 
dass er in der früheren Zeit Hadrians diesem sehr befreun
det war, in dessen späteren Tagen aber, wo alle ehema
ligen Freunde mit Misstrauen und Hass betrachtet wurden, 
gleichfalls in Ungnade fiel (Spart. 4; 15; 23). — Für die 
Dauer seiner Britannischen Legation lassen sich keine be
stimmten Grenzen angeben. Es ist jedoch bekannt, dass 
Julius Severus , der Feldherr, welcher den Aufstand der 
Juden unter Hadrian’s Regierung bekämpfte, aus Britannien 
zu diesem Kriege berufen ward, dessen Anfang Borghesi 
(Burbuleius p. 64) in das Jahr 885 setzt. Wir müssen also 
einige Jahre für die Verwaltung Britanniens durch Severus 
zurückrechnen, ohne jedoch angeben zu können, ob er un
mittelbarer Nachfolger des Platorius gewesen sei. — Im J. 
914 (=161) war ein A. Platorius Nepos Calpurnianus, 
ohne Zweifel ein Sohn unseres Legaten, curator alvei 
Tiberis u. s. w. (Mur. 455, 3, corrigirt bei Fea, Fasti 
35 und Borghesi, G. A. XXII, 64).

Gehen wir jetzt zu den einzelnen Truppenabtheilungen 
über. Zunächst werden sechs Alen angeführt, von deren 
Namen uns leider nur ein einziger, der derPetriana, er
halten ist. Von einem derselben sind die folgenden Frag
mente übrig: HISPAHVR. Der Graf Borghesi, dem ich 
das Diplom mittheilte, schlug vor, HISPAstVR, Hispa- 
norum Asturum, zu lesen, eine Conjectur, welche beim 
ersten Anblick schlagend erscheint, der sich aber dennoch 
nicht geringe Schwierigkeiten entgegenstellen. Zuerst dürfte
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der Raum für diese Ergänzung zu gross sein, obwohl ich 
gern zugebe, dass bei der Beschaffenheit der vorliegenden 
Abschrift darauf nur geringer Nachdruck gelegt werden 
kann. In der Mitte scheint ausserdem ein doppeltes T sicher 
zu sein. Dann aberfinden sich, so zahlreich die cohortes 
As tu r u m und cohortes Hispanorum sind , nieso
weit ich die inschriftliche Litteratur zu übersehen imStande 
bin, Ilispani As tu res erwähnt, und zwar halte ich dies 
keineswegs für zufällig. Die Ilispani sind nämlich Krie
ger aus der eigentlichen Provinz Hispania, von der die 
Provinz Asluria geschieden war, die mit Gallaecia zusam
men eine Kaiserliche, und zwar prätorische Provinz bildete. 
Den Beweis davon liefern die Inschriften, z. B. die der Le
gaten L. Coelius Festus (de Lama, iscriz. deila scala 
Farnese p. 73, n. 24), L. Aibinius Saturninus (.Mur. 365, 
1) , Q. Manil. Capitolinus (Mur. 718, 5); des Legatus 
Aug. et iuridicus L. Ranius Optatus (Grut. 483, 4 = 
Mur. 1057, 3 und Borghesi, Burbuleius p. 32); so wie die 
des Kaiserlichen Procurators Bassaeus liufus zur Zeit M. 
Aurels {Grut. 375), und folgendes leider verloren gegan
genen einer Inschrift von Vienne in Frankreich:

TRIB * MIL ' LEG * II 

ADIVTRICIS 'CENSOUl 

CIVITATIS* REMOR* FOEDER 

PROC‘ IMP- NERV AE’ TR AI AN 

CAES ‘ A VG ’ GERM ' HACICl 

OPTIMl ’ PROV1NC* ASTA R 

ET * CALLAEC 

CONVENTVS ’ ASTVRVM 

L * D D D

publicirt A-on Vescovali (G. A. LVI, 1832). Indess ver
einigten die Procuratoren oft dieses Amt in Asturien und
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Galläcien mit derselben Stelle in llispania citerior, z. B. 
Q. Petronius Modestus proc. Divi Nervae et intp. 
Ca es. Nervae Traiani A u g. Germ, provinciae 
Hispaniae citer. Asturiae et Gallaeciarum (Grut. 
193, 3 = Mur. 836, 3 — 874, 4); L. Furius Victor proc. 
provinciae Hispaniae et Gail. {Grut. 414,8); C. 
Junius Flavianus, proc. Hispaniae citerioris per 
Ast urica m et Gallaeciam {Grut. 426, 5). Asturia 
und Gallaecia aber war stets, wie wir oben bemerkten, 
Kaiserliche Provinz. Die Inschrift des M\ Acilius quaes- 
tor Divi Claudi provinciae Asturiae {Mur. 666,5) 
könnte glauben machen, dass dieselbe für einige Zeit Se
natsprovinz gewesen, da bekanntlich nur in solche Quä
storen geschickt wurden. Ich halte indess das erwähnte 
Fragment für unvollständig auch an den Seiten; der feh
lende Beiname deutet schon darauf hin. Hinter Divi Claudi 
könnte dann sehr gut TR • PL * PR . LEG . AVG ge
standen haben. Ohnehin passt der Q uaestor Divi 
Claudi schlecht mit einer Provinz zusammen.

Steht aber fest, dass in der Römischen Verwaltung 
Hispania und Asturia zwei ganz gesonderte Provinzen bil
deten, so folgt von selbst, dass die Hispani nicht wohl 
als A stures bezeichnet werden können, eben so wenig 
als die Lusitanischen Cohortcn in der Römischen Miliz als 
Hispani Lusitani auftreten. Truppenabtheilungen da
gegen, zusammengesetzt aus Völkerschaften, die wirklich 
innerhalb der Grenzen der Provinz Hispania wohnten, konn
ten ausser dem besonderen Namen ihres Volkes auch noch 
den allgemeinen Hispani führen. So haben wir nament
lich die alae I und II Ar va cor um in Panuonien unter 
Titus und Domitian {Arneth III. und IV), so wie einen 
Präfecten der ersten zur Zeit des Aelius Verus (Marini, 
Arv. 775); dagegen heisst dieselbe ala I Hispan. Ar- 
vacorum zur Zeit des Anloninus Pius (Am. X — Card.
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XX; cf. Card. XVII). Ferner haben wir eine ala Vet- 
ton um unter Valerius Fronto in England zur Zeit des 
Legaten Virius Lupus (Grat. 73, 5), d. h. in der Epoche 
des Caracalla, die als ala Vettonum c. R. bei Muratori 
(870, 6) ebenfalls in England vorkommt. In dem Engli
schen Diplome Card. XI heisst sie dagegen ala His pa
tt o rum Vettonum c. R. und, irre ich nicht, so ist sie 
es, deren Namen in den Buchstabenresten unseres Diploms 
versteckt ist. Es wäre hiernach zu schreiben: HISP*
V e TT oN-c-R- , oder, erlaubt es der Raum, HI SPA n. 
u. s. w. Ausser dem doppelten T in der Mitte und dem 
R am Ende, so wie ausser dem Umstande, dass in Eng
land mir keine Hispanische Ala mit dem Beinamen eines 
besonderen Volkes bekannt ist, bestärkt mich auch das T 
vor dem HISP in dieser Annahme, indem es zeigt, dass 
die fehlende Ala keine Nummer hatte, was bei der Vet- 
tonischen zutrifft. Zu lesen ist nämlich die erste Hälfte 
des Verses so: cOH XXI QVAe appellanT. Die Ab
kürzung appellant statt appellantur, die aulfallen könnte, 
bestätigt uns das ArnetKsehe Diplom n. VII, welches gerade 
nur um einige Jahre jünger als das unsrige ist, indem es 
der trib. pot. XIII des Hadrian angehört.

Die Buchstaben OV RV, welche von dem Namen der 
folgenden Ala übrig sind, wage ich um so weniger zu 
ergänzen, als die beiden von mir verglichenen Abschriften, 
die des Herrn Newton und die als Facsimile von Gotigh 
edirte, hinsichtlich des Raumes zwischen der Nummer I 
und dem 0 nicht übereinstimmen. Nach dem Facsimile 
fängt der Name mit Q an. 3Ian könnte, da für die Spa
nischen QV e rqueRNi der Platz schwerlich ausreicht, 
vielleicht CVgeRXT lesen. Eine Cohors I Cu gern o- 
rum stand in Britannien zu Zeiten Trajans nach dem Di
plom Card. XI. Verhält sich dagegen der Raum, wie ihn 
die neue Abschrift angiebt, so könnte man vielleicht da-
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QVoRVra lesen. Daqui statt Daci sind bekannt (0/*. 
3527). Eine C o h. I Dacorum hat die Notitia in Eng
land ; eine Ala kenne ich freilich nicht.

In der folgenden Zeile sind ausser einem vereinzelten 
R nur die Worte ET PETRI AN übrig. Die ala Petri- 
ana ist auch sonst bekannt. Ein Fragment, das sie er
wähnt (Grut. 572, 3) , gehört ebenfalls nach England , wo 
ihr Standquartier nach ihr den Namen Petriana erhielt. Ta- 
citus (Hist. I, 70 und IV , 49) erwähnt sie im Kriege des 
Vilellius und Otho beim Heere des Cäcina und befehligt 
von dem Präfecten Claudius Sagitta; die verschiedenen 
Lesarten dürften nach den Inschriften ohne Weiteres zu 
berichtigen sein. Labus und Gazzera (D i p 1. milit. p. 14), 
deren Ansicht Cardinali (Dipl. p. 208) und selbst Borghesi 
(Mem. d. Inst. p. 32) billigen, erkennen in derselben eine 
Reiterabtheilung Arabischer Abkunft aus Petra. Ich kann 
dieser Ansicht nicht beistimmen. Die Bewohner von Petra 
heissen nie Petriani, sondern stets Petraei, und in der 
Inschrift des Präfecten C. Camurius Clemens {Mur. 686,6 
= 1086,3) finden wir eine coh. Ulpia Petreor. milliar. 
equit neben der ala Petriana erwähnt, die daselbst als 
milliar ia civium Romano rum bis torquata be
zeichnet wird; wäre es denkbar, dass in demselben Monu
mente dasselbe Volk zwei Namen führte?— Auch die Er
wähnung der Ala in den Zeiten des Vitcllius widerspricht 
dieser Annahme; denn erst unter Trajan ward im Jahre 
105 Petra den Römern durch A. Cornelius Palma unter
worfen, und die Cohorten der Peträer führen den Beinamen 
Ulpia e, weil erst Trajan sie bildete. Und zwar errichtete 
er offenbar zuerst nur eine Cohorte dieses Volkes;—denn 
Camurius Clemens, der zur Zeit jenes Kaisers lebte, be
fehligte eine coh. Ulpia ohne Nummer —, muss aber 
selbst noch mehrere hinzugefügt haben, wrenn die leichte 
Correctur {Card. Mem. romanelll, p. 251) der Inschrift
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Mur. 512, 2 — 677, 1 als richtig anerkannt wird; dieselbe 
ergiebt eine coh. III. UlpiaPetraeor. — Nun ist bei 
Gelegenheit einer ala Indiana bereits von Herrn Dr, 
Lersch (Centralmus. I, p. 46) darauf hingewiesen worden, 
dass die Formation auf ianus meistens eine Ableitung von 
Personennamen andeute. Um dieses in Bezug auf die rö
mischen Truppenabtheilungen nachzuweisen, stelle ich hier 
eine Anzahl von Alen und Cohorten mit solchen Beinamen 
zusammen, wobei ich die nach Kaisern benannten übergehe. 
Es ist hinlänglich bekannt, dass Namen wie Claudia, Sul- 
picia (von Galba gebildet Grut. 355, 6), Flavia, Ulpia, 
Aelia, welche sowohl Legionen, als Iliilfstruppen gegeben 
wurden, die Bildung eines solchen Corps durch die ent
sprechenden Kaiser andeuten; dass dagegen in späterer 
Zeit die Römischen Truppen ohne Unterschied den Namen 
des jedesmaligen Kaisers hinzufügten, wie Antoniniana, 
Severiana, Alexandriana, Gordiana, Philippiana, Deciana, 
Tetriciani (vgl. I. Ael. D a c. Tetricianorum Grat. 
1063, 10), ein Gebrauch, der besonders seit Septimius Se
verus allgemein wurde. Es ist zu bemerken, dass in erste- 
rem Falle der Gentilname des Kaisers einfach als Adjectiv 
angehängt wird (doch kommt allerdings Trajana so vor), 
im andern aber ein Adjectiv auf ianus gebildet. Bei der 
Reiterei der Bundesgenossen nun finden sich nicht wenige 
Abtheilungen, welche bald neben dem Volksnamen, bald 
statt desselben ein solches Ädjectivum auf ianus ihrem 
Namen hinzufügen, das bei Weitem in den meisten Fällen 
offenbar von einem Personennamen herstammt, bald von 
einem Gentil-, bald von einem Beinamen. Es dient das
selbe zur Unterscheidung der so bezeichneteu Ala von 
anderen desselben Volkes und ist ohne Zweifel hergeleitet 
von irgend einem Anführer, der sie mit besonderem Ruhme 
geführt, oder auch ursprünglich ausgehoben , wenn nicht 
eben diese letzte Annahme durch die Analogie der ehren
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den Kaiserbeinamen späterer Zeit ausgeschlossen wird. 
Nur die ala Longinia würde man als von einem Lon- 
ginius gebildet ansehen dürfen (Grut. 413, 8; 571, 4), 
und ihr entspräche eine cohors Apuleia c. R. in der 
Notitia Or. c. 35, welche in Armenien stand. Unserer 
Petriana dagegen entsprechen die folgenden, in deren 
Aufzählung ich alle Z^onanischen Inschriften sofort aus
lasse :

Ala Agrippiana Gud. 176, 2. Die Inschrift C. I. 
Gr. 3497 ('—Mur. 674, 1) zeigt, dass die ala II Flavia 
sich durch diesen Beinamen auszeichnete. Während bei 
Muratori eilt] dsvreQa Ql ’AyQircTcLvrjg steht, was man für 
Agrippinensium halten könnte, findet sich dort das 
richtige ^ÄyQiTtTuavrjg. AJan kann dabei nur an den Namen 
Agrippa denken.

Ala Apriana, not. or. c. 25, in Aegypten, von 
Böcking im Commentar mit Unrecht auf die Stadt Apros 
bezogen, deren Einwohner Aprenses heissen.

Ala Flaviana Gr. 480, 6, wohl zu unterscheiden 
von den verschiedenen alis Flaviis.

Ala Frontoniana. Arneth im Index der Alen ver
bindet unrichtig ala II Ar vacorum Frontoniana, eben
so auf p. 36 und 37. Eine genaue Zählung der Alen und 
Cohorten in jenem Diplom des Titus zeigt, dass sie zu 
trennen. Ausserdem wissen wir aus andern Inschriften, 
dass die ala I Tungrorum die des Fronto war; vgl. 
ausser Grut. 1099, 5 ( = Mur. 844, 9) eine Dacische In
schrift der ala 1 Tung. Fro n t. A nto nini an a, welche mit 
zwei anderen, an demselben Orte gefundenen der a I a F r o n- 
toniana Alexandria na nächstens in den Schriften des 
Archäologischen Instituts von mir edirt werden wird. Die 
ala Frontoniana stand zu Domitian’s Zeit in Pannonien 
{Am. IV7), dann in Germanien {Grut. 537, 7; Keines. VTJ1. 
57; cf. Grut. 414, 8). Als ala I Tun gror u m kommt sie
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unter Trajan in Britannien vor £Card. XII). In Dacien muss 
sie nach den angedeuteten Inschriften wenigstens zu Zeiten 
Caracallas und Severns Alexanders gestanden haben.

Ala III Aug. Thracum Galliana Volusiana 
Pococke p. 121, 4, offenbar nach einem Volusius Gallus be
nannt.

Ala Gemelliana in dem Diplom des Nero, gefunden 
zu Geiselbrechting. Der erste Herausgeber, Herr Fdring er, 
leitet den Namen von einer Stadt Gemellae her, deren 
es bekanntlich mehrere gab ; in einer zweiten Ausgabe aber 
(Oberbairisches Archiv B. VI) tritt er Herr Prof. Böcking‘>s 
Ansicht bei, welcher meint, derselbe sei der leg io Ge- 
mella nachgebildet (Rheinische Jahrbücher III 1843 p. 
165). Leider hat derselbe sich nicht darüber erklärt, wie 
er eine solche Nachbildung verstanden wissen will. Wäre 
indess seine Ansicht richtig, so würde sie doch wohl nur 
so zu verstehen sein, dass der Name der ala Gemelliana 
geradezu von dem der legio Gemella herzuleiten und 
durch diesen Namen ein gewisses Verhältnis« angedeutet 
sei, das zwischen der Legion und der Ala Statt gehabt. 
Wir müssen nun aber die Alen der Kaiserzeit für durchaus 
unabhängige Reitercorps halten und schon desshalb jene 
Herleitung des Namens ausschliessen. Dazu kommt, dass 
der Name legio Gemella für Gemina in der ganzen 
epigraphischen Litteratur meines Wissens nie vorkommf, 
und Cäsars Gebrauch desselben (B. C. III, 4) kann un
möglich hinreichen, denselben als gewöhnlich in den römi
schen Heeren nachzuweisen. — Beispiele aber von Heer
haufen, die nach einzelnen Städten benannt wären, fehlen 
mir bis auf den einen Fall der legio Sora na gänzlich, 
wenn auch Benennungen nach Provinzen und Völkerschaf
ten nicht selten sind, und ich ziehe desshalb unbedingt 
vor, auch für die ala Gemelliana irgend einen G e- 
mellus als Veranlasser des Namens anzunehmen. Viel
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leicht könnte man dieselbe wegen des Vaterlandes des 
entlassenen Soldaten für ein Helvetisches Corps halten; 
doch finden sich mitunter in Heeresabtheilungen, die nach 
bestimmten Völkerschaften benannt sind, dennoch Mitglieder 
anderen Stammes, z. B. zwei Helvetier in einer Spanischen 
Ala ( Donat. 292, 7 — 469, 7; 468, 13), ein Trevirer in 
einer Thracischeu (Card. XV'II).

Ala Indiana, mit dem Zusatz Pia fidelis Grat. 
417, 6 (J)r. 4039). Lersch a. a. 0. leitet ihren Namen 
von dem Spanischen Könige Indus oder Indo ab, der nach 
Hirt. B. H. 10 Cäsarn mit seiner Reiterei zu Hülfe kam, 
eine Annahme, welche indess nur dann ganz wahrschein
lich wäre, wenn wir die Ala als Spanisch nachweisen könn
ten. Die Inschrift Or. 3507 beweist nicht, da der Arzt, 
welcher in ihr und in der dritten Asturischen Ala diente, 
nicht als Spanier bezeichnet ist. Im Gegentheil finden wir bei 
Grat. 519, 7 (= Mur. 777, 1 = Donat. 342, 7 = Lersch, 
Centralmus. 1, 37) einen Trevirer in ihr, bei Donat. 269, 7 
(= 469,9) einen Gallier aus dem Volke der Nai-nnites, und 
darnach dürfte die Ala eher eine Gallische gewesen sein. 
Die gewöhnliche Ableitung von Indien ist indess gewiss 
unstatthaft und insofern Herrn Lersch durchaus beizu- 
flichten.

Ala Picentiana, zu Vespasians Zeit in Germanien 
(Card. VI), wo sie auch bei Tacitus (Hist. IV, 62) als 
Picentina vorkommt; ein Fragment {Card. p. 324 n. 622) 
ist ebenfalls bei Mainz gefunden. Ich erkenne sic ausser
dem in der Inschrift C. 1. Gr. 3991, snaqyov innkiov a/.r.g 
(II)eLxevzcivrs, wo Böckh (Bjeixevceivf/s zu lesen vor
schlägt; durch dieselbe wird auch die Tacileische Lesart 
gerechtfertigt, die man in Picentiana zu verändern geneigt 
sein könnte. Cardinali (Dipl. p. 81) ist unschlüssig, ob 
der Name von der Stadt Picentia, oder von Picenum 
herzuleiten; ich halte für seine Wurzel den Beinamen Pi-
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eens, von dem folgende Vejenter Inschrift ein Beispiel 
giebt, jetzt in den Magazinen des Vatican, publicirt von 
Nibby (Contorni) und Canina (Veji p. 98):

M * HERENNIO

M ’ F * pIcentI * COS

MVMCIPES ' M VMCIP I
AVGVSTl . veIentis 

> >
INT RAMVRANl 

PATRONO

Ala Sabiniana, in England nach Donat. 295,3, und 
Notitia c. 38.

Ala Siliana, zuerst mit Sicherheit bekannt gewor
den durch das Diplom Domitians vom J. 86 (Am. IV), zu 
welcher Zeit sie in Pannonien stand; nach demselben ist 
die Lesart der Stellen Tac. Hist. I, 70 und II, 17 festzu
stellen, in denen die Codices zwischen S u li an a, Siliana 
und Siliana schwanken. Sie stand zur Zeit des Vitellins 
am Po und ging zu ihm über. Früher hatte sie unter dem
selben in Africa gedient, war also vielleicht gerade zu 
diesem Kriege nach Italien herüber berufen. Dass aber 
Arneth in jenem Diplom richtig gelesen, nicht etwa, wie 
er selbst zweifelnd bemerkt, vielleicht des Tacitus ge
wöhnliche Lesart vorzuziehen sei, zeigt eine Inschrift von 
Epfach in Baiern, bei von Hefner, Römische Denkmäler 
Oberbaierns , 2. Abtheilung p. 13, u. X, deren einzelne 
Stücke ich folgender Massen zusammenfüge, abweichend 
von dem Herausgeber, welcher sie nicht ganz verstanden hat:

cl PATERN VS CLEMEntiailUS 
PROC AVG

PRAEF ‘ EQ • ALAE ’ SILIA II a e 
TROQVATAE ’ C ’ R 

trib un ’ m i 1 i t u in
leg • xi claudiae 

* * • • • s siccvT ' ' 1 •
FECIT
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Zwei Inschriften desselben Namens, welche ebenfalls 
der Herausgeber nicht ganz richtig erklärt, n. V und n.IX 
lese ich so, insofern eine Herstellung überhaupt mög
lich ist:

CL ' PA TERN VS 

CLEMENTiailUS 

P R 0 C • A V G 

PROVINCIAR .. ..AE 

IVD - VASARditllAE 

A F R I C A E E 

praef • eq * alae 

S I 1 i A N A E 

T R i b M I L I T •

leg • xi claudiae 

PRaef coli. ...

cl • INDVTae 

clementi anae 

CL • PATERNVS 

CLEMENTIA U U S 

P R 0 C ‘ A V G 

MATR1

Der Name Siliana erlaubt keinen Zweifel hinsicht
lich seiner Ableitung von Silius.

Ala I Pannoniorum Tampiana, Card, dipl. XI 
in England und bei demselben p. 144, n. 279,' ferner wahr
scheinlich bei Grut. 45, 4. Der Name Tampius kommt 
als Familienname vor.

Ala Tauriana zu Lugdunum bei Tac. Hist. I, 59. 
Die Analogie aller angeführten Namen entscheidet über die 
Richtigkeit dieser Lesart gegen dasTaurina andrer Hand
schriften. Der Beiname Taurus ist häufig genug.

An diese Alen schliessen sich die cohorsLepidiana 
(Am. III) und Flavia na fC- I. Gr. 3615 ff.) an. Wenn 
aber bei all diesen Namen die Ableitung von Personenna
men kaum einem Zweifel unterliegt, so giebt es freilich 
auch einige Fälle, in denen Namensformen auch ana eine 
andre Beziehung haben; so ist die alaClassiana civium 
R o m a noru m {Card. Xil) wahrscheinlich der 1 e g i o c 1 a s- 
sica gleich zu stellen, und bei der ala II Gallorum 
Sebosiana bezeichnet das Adjectiv den Stamm der Gal
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lier, dein diese Abtheilung angehört. Letztere kommt mit 
dem blossen Namen Sebosiana in England vor (Donati 
p. 40, 4 — Or. 1603}, eben daselbst als ala II Gallo rum 
Sebosiana bei Cord. XI, dem die Erklärung desNamens 
schlecht gelungen ist, obwohl derselbe hinlänglich bekannt. 
Wir haben bei Plinius (N. H. IV, 18, 32) in Gallien Se- 
cusiani liberi, in quorura agro colonia Lugdunum; 
Strabo (IV, I, p. 299 und 309 ed. Tchn.) nennt dieselben 
2ar/oduxvoL Bei Cicero (pro Quinct. 25^ 80) dagegen und 
bei Cäsar (B. G. I, 10 un d VII, 64) wechseln die Lesarten 
zwischen g und b, und einzelne Ausgaben haben Sebusi- 
ani aufgenommen. Dass diese Lesart richtig, zeigen un
sre Inschriften, und die Sebosianische Ala ist also ein Rei
tercorps von Galliern aus der Gegend von Lugdunum.

Kehren wir jetzt zu der ala Petriana zurück, so 
bleibt nach Ausschliessung der Herleitung von der Ara
bischen Stadt, da an einen unbedeutenderen Ort dieses Na
mens Niemand leicht denken wird, nur die Ableitung von 
dem nicht seltenen Beinamen Petra übrig; ich erwähne 
T. Pomponius Petra {Mur. 736, 7) zur Zeit des Cä
sar Germanicus.

Die 21 Cohorten unseres Diploms, von denen wir trotz 
einiger fragmentirter Namen dennoch 19 mit ziemlicher 
Sicherheit nachweisen können, sind folgende :

1. Cohors I Hispanorum. Die Buchstaben HISP 
sind klar; die Reihenfolge der Cohorten aber verlangt die 
Nummer I, und die erste Spanische Cohorte stand minde
stens seit Trajan’s Zeit in Britannien (Card. Xi). Sie 
befand sich daselbst, und zwar zu Axelodunum, noch zur 
Zeit der Notitia. Ich vermuthe, dass auch bei Card. XII 
coli. I Hisp. statt coh. X Hisp. zu lesen ist. Verschiedene 
Inschriften von Tribunen und Präfecten derselben , alle in 
England gefunden, liefert Maffei (M. V. 446, 2; 8; 447, 1). 
Wir kennen ferner einen ihrer Präfecten aus der Zeit des



Nerva (Grut. 368, 5), einen Tribun aus Hadrians Zeit 
(Gud. 175, 1 =: Reines. VI, 128), der sie offenbar auch 
in Britannien befehligte, wohin ihn Hadrian sandte, und 
wo er nachher auch als Präfect der Flotte diente. In 
seiner Inschrift wird sie als equitata bezeichnet. — Die 
coli. I. Flavia Hi spanorum (Mur. 795, 5 = Gud. 
154, 1), die bei Murat. 1038, 6 auch milliaria equitata 
heisst, ist von jener doch wohl zu unterscheiden , und 
wahrscheinlich dieselbe mit der 1 Fl. Ulp. Hisp. <v, wel
che unter dem Macrinius zur Zeit des Antoninus Pius in 
dem Aegyptisch - Cyrenensischen Heere diente, sofern 
Borghesfs Bestimmung des Diploms richtig ist (Am. IX ; 
Card.. XVIII; Memorie d. I. p. 34; vgl. oben). Ebenso 
ist verschieden von ihr die coh. I. Hispanorura vete- 
rana, die unter Hadrian im J. 129 in Dacia inferior 
stand (Am. VII), zu welcher Zeit die einfache I Hisp. 
gewiss in England diente. Wohin die I Hisp an. des 
oben angeführten Diploms des Antoninus Pius und* die bei 
Card. XVO angeführte gehören, ist nicht zu entscheiden, 
da die Beinamen fehlen. — Wir kennen ausserdem Spa
nische Cohorten mit den Nummern II {Grut. 355, 6), un
ter Domitian in Pannonien {Am. IV) und später in Dacien 
nach mir von Herrn Geheimrath Neigebaur mitgetheiiten 
Inschriften, von welcher die II scutata (Am. IX — Card. 
XVIII) doch wohl verschieden ist; V equitata (Mur. 
813, 5 = Gud. 165, 2) und VI (Grut. 1104, 3); ohne 
Nummer erscheint eine c o h. H i s p a n. bei Donal. 452, 9. 
— Ich füge diesen bekannten Inschriften ein mir von Herrn 
Dr. Abeken mügctheiltes Monument hinzu, das derselbe zu 
Nicäa copirte.
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...................................................................O . rill Mo Y
............................ . TIATPOKAEA TONER TIPoToNAN
.........................NZTTEIPHZ B ZU ANA NE YZEBOYZ TUZTHZ
... TEIHZEPA MZOYAUIAZAEPA NITTI1 IKHZENAAEZA NAP EIA 
... A JA No Y AAPIANo YZEBAZTo YKAITTPll ToNAPXoNTAKAIKoZ 
. . . NKAITIA NEirYPlAPXELNKAIAPTYPO TAMIA NE N AIKON 
. . . ANEPFA NKA TA To To YK YPIO YA YTOKPA ToPo CAIIOKPIMA 
..........................AIONYZIAAOZ............... >) 1

1) Im 3. Verse ist die coli. II Spanorum pia fidelis genannt. 
Die Lesart ZT1ANAN statt IZITANAN könnte vielleicht nicht 
blosses Versehen sein, indem die Inchrift Mur. 813, 5 ebenfalls 
coli. V, Spanorum hat, so dass es viel leicht möglich, dass schon 
zu Römischer Zeit hie und da die Weglassung der ersten Sylbe 
aufgekommen. — V. 4. TEITIZist offenbar oITEIgHZ, vielleicht, 
wie au andern Stellen der Inschrift mit Nexen, etwa oTElP-IZ 
Der Zusatz Inniy.rj equitata, zeigt, dass von einer Cohorte, nicht 
von einer Ala, die Rede ist. Zu Anfänge beider Zeilen haben wir 
daher llnaq-^ov, praefectum, allenfalls an der zweiten Stelle /di- 
(xq'/ov, tribununi, zu ergänzen. — Wenn der Präfect einer Co
horte zu einem Amte übergeht, das mit dem Namen eines Kaisers 
näher bezeichnet wird, so kann dieses wohl nur die Stelle eines 
Procurators sein; daher ergänze ich [KAlEFUTPOnONTlAAlA- 
NOY u. s. w. — Es folgen hierauf die Municipalämter. Der An
fang KOZ erinnert an den y.oa/uoo, der Kreter, den y.oofjrjTrji der 
Athener; in Ephesus kommt eine xoapyreiga vor (z. B. C. I. Gr. 
3002} , so dass also ein Amt dieses Namens auch in Asiatischen 
Städten sich findet. Die Panegyriarchie kommt z. B. C. I. Gr. 
2653; 3418; 3419; 3462; die Argyrotamie 2817; 3959 vor. Ich 
überlasse es Anderen zu entscheiden, ob darunter ein blosser 
quaestor aerarii publici, pecuniae publica e, oder ein 
besonderes Amt zu verstehen. — In der vorletzten Zeile dürfte 
das Amt eines curator operuni publicorum d a t u s a b 
imperatore u. s. w., wie sie häufig in Lateinischen Munici- 
palinschriften Vorkommen, zu suchen sein; also vielleicht[7C4ZE‘- 
JTIMEATITHN T]ANEP TAN. Die Buchstabenzahl würde mit der 
Ergänzung der 5. Zeile zusammenstimmen , und, will man das 
publicorum etwa noch durch [TANAHMOZl} ANEPTAN 
hinzufügen, so kann man in jene Zeile auch noch ein AYTO-
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Was spanische Reiterei betrifft, so haben wir schon 
oben von der ala I und II Arvacorum und der ala 
V et ton um c. R. gesprochen. Von bloss als Spaniern 
bezeichnten Reitern muss längere Zeit hindurch nur eine 
Ala vorhanden gewesen sein. Wir kennen verschiedene 
Präfecten einer solchen ohne Nummer (Gruf. 379, 1; 403, 5). 
Sie muss am Rhein gestanden haben, wo sich zu Oppen
heim (Donat. 292, 7 = 469, 7), Mainz (id. 468, 13), Worms 
(id. 469, 6) Inschriften von ihr finden; zu einer gewis
sen Zeit jedoch auch in Britannien, wie die Inschrift ihres 
Präfecten Stlaccius Coranus hei Fea, Fasti p. 85, zeigt, 
die als weniger bekannt wohl hier abgedruckt zu werden 
verdient. Sie ward an der Via Ostiensis gefunden: 

M'STLACCIVS * C'F’COL 
C 0 R A N V s

PRAEF * FABRVM’EQV 0 
PVBLICO"EX*QVINQVE 
DECVRlIs*PRAEF*COH'V 
BRACAR'AV GVSTANORVM 
IN GERMANIA * T R I B * MIL * LEG" II 
AVG " PRAEF " EQVITVM * ALAE 
HISP ANORVM * I N B R I T ANNIA 
D 0 N I S " MILITARIBVS * DONATVS 
CORONA " MVRALl * HASTA * PVRA 

S I B I " ET
C ' STLACCIO * CAPITONl * PATRl 
C * STLACCIO " C " F " COL * CAPITON’I ‘ FRATRl 
L STLACCIO " C ' F ’ COL * FRONTOnI * FRATRl 
CLAVDIAE"SECVNUAE"UXORI

KPA TOPOZ einschieben. Das datus ab i Hiperato re würde 
durch das y.md tc tov auroxoccrono; anöxQiua ausgedrückt sein, uud 
dieses zugleich zur Erklärung des y.ard rd x^I/juto. twv avTox^arö^uy
einer andern Inschrift von Nicäa dienen (C. I. Gr. 3745), wel
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Später indess finden wir eine erste und zweite Ala 
von Spaniern. Jene kommt bereits unter Hadrian im J. 
129 in Dacia inferior vor (Am. VII); der Herausgeber 
führt sie zwar (p. 57) als Cohorte auf, indem er vorher 
verbindet ala et vexillatione equitumlllyricorum; 
allein dies ist nicht möglich. In die gewöhnliche Formel 
qui militaverunt in ala et cohortibus IIIJ quae 
appellantur u. s. w. ist die vexillatio eingeschoben, 
die man sonst nicht unterbringen konnte ; dann folgt ganz 
natürlich, dass das erste I Hisp. sich auf ala bezieht. 
Auch haben wir oben gesehen, dass die erste Spanische 
Cohorte in Britannien stand. Ausserdem sollen in dem 
Dacischen Diplom nur vier Cohorten ihre Privilegien erhal
ten ; Herrn Arnetti’s Zählung aber giebt ihrer fünf. — 
Einen Präfecten dieser ersten Ala kennen wir zur Zeit 
des M. Aurel (Mur. 1099, 6). Die zweite kommt vor in 
der notitia orientalis c. 28 und 30 unter den duces 
von Thebais und Arabien. Sie ist von einem der Flavier 
hinzugefügt worden, was aus Mur. 827, 4 folgt, wo wir 
einen Praef. equit. a 1. II. Fl. Hisp. finden.

2. c o h. I. F r i s i a v o n u m. Nach dieser unsrer Les
art corrigirt sich zunächst das Lysons'sche Diplom vom J. 
106 (Card. XII), wo Cardinuli Frisian lesen wollte. 
Die Notitia (c. 38, p. 114 ed. Bücking) nennt zu Vindobala 
in England die cohors prima Frixagorum. Ich 
möchte, da ein solches Volk mir nicht bekannt, eine Cor-

che auf ein öffentliches Werk Bezug hat. — In der letzten Zeile 
bleibt nur das Wort AIONYZIAAOiE übrig, sowie am Schlüsse 
der eben angeführten Inschrift ei& J776 Aiovvaov. Der Herausgeber 
bemerkt dabei mit Berufung auf Eckhel (D. N. II, p. 424), Dio
nysos geite für Nicäas Gründer ; sollte nicht eine eigentümlich 
Kicäensische Zeitrechnung von Gründung der Stadt, also "an6 Aco- 
rvaou, sich daraus herleiten ilassen, vielleicht nach Dionysos-Festen 
eingetheilt in Dionysiaden ?
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ruplion in dem Worte vermuthen und auch hier Frisia- 
vonum lesen. Leider ist mir der Commentar des gelehr
ten Herausgebers hier nicht zur Hand. — Die Frisiabones 
sind ein aus Plin. IV, 15, 29 und 17, 31 hinlänglich be
kanntes, den Friesen und Batavern benachbartes Volk in 
der Römischen Gallia Belgica.

3. Von dieser Cohorte sind nur der Buchstabe M und 
die Sylben SALIN übrig. Man könnte an Messalina 
denken, benannt nach irgend einem Messalla; aber abge
sehen davon, dass es dann wahrscheinlich Messaliana 
hiesse, und dass Cohorten mit dergleichen Beinamen sel
ten sind, giebt auch der Englische Stich vor dem M noch 
eine Lücke an, die für zwei Buchstaben Raum zu bieten 
scheint. Ich überlasse die Ergänzung solchen, welche der 
alten Geographie kundiger sind.

4. coh. I Sun u cor um. Die Sunuci, welche in der 
Römischen Miliz hier zum ersten Male Vorkommen , sind 
aus Tac. Hist. IV, 66 und Plin. N. II. IV, 17, 31 als 
Belgisches Volk bekannt; sie heissen bald Sunuci, bald 
Sunici. Im Kriege' des Civilis kommen sie neben den 
Tungrern, Bätasiern und Nerviern vor.

5. coh. I Vangionum. Die Vangionen sind ein 
Germanisches Volk am Rheine im Belgischen Gallien (Plin. 
N. H. IV, 17, 31), stets zusammen genannt, mit den Tri- 
bochern und Nemeten. Ihre erste Cohorte kommt wieder
holt in Britannien vor, zuerst im J 106 in dem Lysonsy- 
schen Diplome Card. XI, wo die Lesart VALCIOXVM 
nach unserem Diplome zu verändern ist. Andre Englische 
Inschriften derselben sind folgende:

C 0 H- 7 V A N G 
FECIT CVRANTE 
IVL- PAVLLO TRSB

Gruter (1179, 4) giebt TVA\G, was Cardinali (Mcmorie 
romane III, 255) in TVNGR verändert. Die richtige
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Lesart findet sich in den Papieren des gelehrten Jesuiten 
P. Lesley, aus welcher sie der P. Secclii dem Grafen 
Borghesi mittheilte. Aus derselben Quelle stammen foi— 
ffende :

DEO* INV1CTO 

H E It C V L 1 SACH 
L. AE-' i 1/ S A FA A N VS
TRlj * COH 

V * S
VANGI 

* M

D M S

FABIE HONOR 

ATE FABIViS HON 

ORATVS TRIBVN 

COH I VANGION 

ET AYRELIA EGLIC 

IANE FE CER 

V NT FIL1E D 

VLCISSIME

Alle drei werden angegeben als gefunden zu Wahvick- 
Chesters, dem alten Cilurnurn, also ebenfalls an der Linie 
des Walles, wo zur Zeit der Notitia freilich die zweite 
Ala der Asturer lag. — Unser Diplom bezeichnet sie durch 
das hinzugefügte m als milliaria, eine Bestätigung mehr 
für die Veränderung des Valcionum im oben angeführ
ten Diplom, indem die so bezeiclmete Cohorte gleichfalls 
m i 11 i a r i a ist.

6. coh. I. Baetasiorum. Auch sie kommt in Card. 
XI vor, stand also schon im J. 104 in Britannien. Ein 
von P. Lesley herstammender Stein , den mir Borghesi 
mittheilte, fixirt ihre Station, für eine gewisse Zeit wenig
stens, gleichfalls in Nordengland, zu Elenfoot nämlich: 

MA/n MLlTAjl 
COH I BAETASI
OllYM C............
PliA ES.............
V S T V T 0 Ü 
praeFECTVS
V . S . L . M.

Zur Zeit der Notitia stand sie freilich noch in England,
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aber zu Regulbium, und zwar heisst sie daselbst c o h. I. 
Vetasiorum (c. 25).

7. coh. L Beim ata rum, bereits im J. 106 in Bri
tannien {Card. XII). Zur Zeit des Caracalla finden wir 
sie in Cumberland {Maff. M. V. 446, 4; offenbar genauer 
Grat. 114, 1 , wo zugleich das F (felicis) hinter dem PIl 
zeigt, dass von Caracalla und nicht von Antoninus Pius 
die Rede ist) unter einem Präfecten Postumius Acilianus, 
welcher an demselben Orte auch sonst noch vorkommt 
(Grut. 1005, 3 = Maff. M. V. 416, 1 = Donat. 55, 4; 
bei Grut. 2, 3 scheint dieselbe Inschrift verstümmelt zu 
sein). Andre Präfecten derselben sind M. Nasellius M. f. 
Pal. Sabinus {Fahr. 232, 610 = Donat. 234, 1 = Or. 
4132), C. Veratius Italus {Mar. Arv. 159), L. Domitius L. 
f. Ouir. llogatus (id. 775), A. Fabius Proculus {Mur. 812, 
8) 5 dagegen befehligten sie als Tribunen C. Sacconius 
Varro (Gr. 102, 2) und Granius Forlunatus Mur, 455, 1 = 
Donat. 218, 1). Letztere Inschrift wiederhole ich hier 
nach einer von Herrn Lanza in Spaiato an Borghesi mit- 
getheilten Copie:

IMP CA ES’ M- AVR- AN TO
NINO AVG PONT MAX TRIB
pot xxmT p p- coh 7 8del
SYB CVR GRAM FORT VN ATI
TRIB- COH EIVSD- MVRl- P
dccc- Ix ms- tvrr vn \

Es lässt sich aus ihr schliessen, dass die erste Delmatische 
Cohorte besonders in der Gegend von Salona ausgehoben 
ward. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht selbst 
den Bau besorgte, sondern bei Erneuerung der Mauern 
ihrer Vater- oder Hauptstadt einen Theil der Kosten be
stritt. — Eine zweite und vierte Cohorte der Delmater 
stand ebenfalls in England (cf. Notitia und Card. XI); 
eine fünfte zur Zeit des Vespasian in Germanien (Am. II



~ Card. VI). wohin sie auch ein Gruterscher Stein 
(572, 2) setzt.

8. coh. I. A q uitanoru in. Sie wird erwähnt bei 
G rut. 534. 4 und Mur. 361, 2, dort als equitata. Ob 
sie dieselbe ist mit der I Aq uitanoru m veterana, die 
im J. 74 unter Cn. Pinarius Clemens in Germanien stand 
{Card. VI = Am. II), wage ich nicht zu entscheiden; 
sicher verschieden ist sie dagegen von der neben dieser 
genannten coh. I. Aquitanorum Biturigum, die als 
coh. I. Biturigum auch bei Gruter vorkommt (382, 9). 
Eine zweite Aquitanische Cohorte findet sich Grut. 480, 6; 
die 131 und IV bei Card. VI (= Am. flj in Germanien 
unter Vespasian, und die letztgenannte als coh. 1III Aqui
tanorum equitata civium Romanorum auch auf 
einem Steine bei Frankfurt {Grut. 14, 9).

Ö. Die coh. I. Menapiorum erscheint hier zum er
sten Male im Römischen Meere. Das Volk selbst ist hin
länglich bekannt; vgl. Plin. N. II. IV, 17, 31; Tac. Hist 
IV, 28.

10. Die coh. I. IJlpia Traiana Augusta civium 
Romanorum ist gleichfalls neu; doch bedarf auch sie 
keiner Erläuterung.

11. Völlig fragmentirt ist der folgende Name, von 
welchem nur folgende Reste übrig sind: II IDAV SDR!. 
Dennoch ist deren Ergänzung mit Hülfe des Englischen 
Diploms Card. XII und andrer Englischen Inschriften sicher. 
Wir haben nämlich in demselben eine coh H. fida V er
dul orum, wo schon Cardmuli (p. 157) richtig Var du- 
1 0 r u m corrigirte, und wir ergänzen daher zunächst auch 
in unserm Diplom IIFIDAVARD. Wer aber die Militär
diplome genauer ansiebt, wird sich leicht überzeugen, dass 
in denselben die verschiedenen Corps gewöhnlich streng 
nach ihren Nummern aufgeführt werden. In beiden Di
plomen nun folgen nach dieser vermeintlichen zweiten Co-
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horte noch mehrere mit n. I; da überdies beide an den 
betreffenden Stellen schwer lesbar sind, was ich für das 
Cardinal^sehe aus dem Verduloru m statt Vardulorura 
abnehme, so wage ich es, statt IIF1DA in beiden IFIDA 
zu lesen, und diese Emendation bestätigt sich sowohl durch 
das häufige Vorkommen der ersten Gehörte dieses Volkes 
in Nordengland, als ganz besonders durch ein Monument 
aus Caracallas Zeit (Donat. 143, 6), auf welchem schon 
Cardinati (Diplom, p. 146, n. 129) richtig coh, I. fida 
Vardulor. c. R. eq. gc Antoniniana las. Es ist nicht 
wahrscheinlich, dass die beiden Gehörten denselben Bei
namen geführt, der ohnehin selten ist. Als coh. I Vard. 
c. 11. e q. milliaria wird dieselbe bestätigt durch zwei 
andre Nordenglische Inschriften , die ich Borghesi''s Mit
theilung verdanke:

. Lh *
GENIO ET SIGN IS 
COH* I * FA 11DVL 
G • R • E Q • |X|
T LICINIVS VA LEU 
I A N V S T li 1 B

i • 0 * M 
• ' • ATI- COH 
i VARDVLOR 
GH E O CD 
V* S- L L- M-

Die erste steht bei Butens, explication de quelques 
medailles p. 13, und wird nach Northumberland gesetzt; 
die ZAveite, zu Gannington befindlich, stammt aus den 
Scheden Lesley-s. Nach Anleitung dieser Denkmäler schreibe 
ich deshalb mit Benutzung des II am Schlüsse: FfIDAVa 
RDcREqm, oder auch, sollte es an Raum fehlen, statt 
das eq. sofort fl t i u. s. w. Der cohors I Vardulo- 
rum gehört ferner noch folgende Inschrift an, befindlich 
zu Röchest er, publicirt bei Hör sieg, B r i t a n n i a Romana 
p. 192, Ins er. p. 94, n. 31, hier ebenfalls nach Lesley s 
Papieren mitgetheilt:
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DEO INVICTO SOLI S 0 C 
S A (KV M- «R o SALV T E- E T 
INCOLVMl T A rE I M P C A E S 
ÄI- AVREli AKT OXINS PH FEL IC 
A VC N- L CAECILIVS* OPTATVS 
TH SB • (OIL I- URDVLCVM COiVSE
CHANE IS- VOTVM' DEO................
A SOLO- E X T R V X I T 

Zu bemerken ist übrigens, dass auch eine zweite Co- 
horte der Varduler in England stand, die gleichfalls eq. c. 
H. m. genannt wird (.MaffM. V. 445, 9 = Donaf. 54, 3 
und in zwei von Marini Arv. p. 22 n. 37 citirten Beispielen 
aus Pagliarinf  s Journal 1753, p. 19 und 22), deren Prä- 
fect Minicius Natalis zur Zeit Vespasians war {Mar. 
Arv. p. 5), so dass, wer durch die oben angeführten Gründe 
nicht überzeugt ist, auch in den Diplomen die II statt der 
I beibehalten kann. — Das Spanische Volk der Varduler 
ist bekannt; vgl. Uckert II, 1, p. 320. Seine Sitze stossen 
an die der Vasconen, mit welchen zusammen sie auch auf 
einer bei Herrn Campana in Rom befindlichen und im Jahre 
1830 aufgegrabenen Base erscheinen (Kellermann vig. n. 
252.).

12. Diese Cohorte ist bis auf das H am Schlüsse ganz 
verschwunden. Ich ziehe es vor, hier eine Lücke anzu
nehmen, statt das R für das CH der Varduli zu halten, da 
bei der Kürze, mit welcher in unserer Tafel die Völker
schaften angegeben sind, vielleicht ein zu grosser Raum 
für jene da sein würde. Sonst könnte man auch das Fehlen 
einer Cohorte zu Anfänge der ganzen Aufzählung suppo- 
niren.

13. coh. I B ata vor um, corrigire ich mit Borghesi aus 
SATQV. Nach der Notitia stand dieselbe in Procolitia; 
wir haben zu Anfänge dieses Aufsatzes gesehen, dass sie 
ein Inschriftfragment schon zur Zeit des Platorius Nepos
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daselbst kennt. Eine andre Englische Inschrift haben wir 
bei Mur. 81, 3, Die InschriftGrut. 268, 2 coli. Baetoru 
corrigirt Cardinali (M eraorie Romane 1J1, p,233) wohl mit 
Unrecht in B a t a v, weil sie apud Batavos gefunden 5 ein
facher ist es, sie für eine Rätisehe Cohorte zu halten. — 
Bekannt ist, dass Bataver ganz besonders die Leibwächter 
der früheren Kaiser bildeten. Auch sonst standen sie früh 
in Römischen Kriegsdiensten; viros taut um armaque 
im p e r i 0 min i s t r a n t, sagt Tacitus (Hist. IV, 12) von ihnen, 
und ihr Ruhm wuchs durch die Britannischen Kriege der 
Römer, zu welchen ihre Cohorten hinübergeschickt wurden, 
nach alter Sitte unter Anführung ihrer eignen Edlen. Bald 
nach ihrem Aufstande unter Civilis finden wir ihrer auf's 
Neue in Britlannien gedacht; Agricola hatte bei der Schlacht 
am Berge Grampius drei Batavische Cohorten unter seinen 
Truppen.

14. coh. I Tungrorüm. Zwei TungrischeCohorten dien
ten neben den Batavern in der eben genannten Schlacht. 
Wir sind wohl berechtigt, in ihnen die erste und zweite 
zu vermulhen, welche beide in England Denkmäler hinter
lassen haben. Nach dem Diplom Card. XI stand nämlich 
die erste bereits im J. 104 daselbst. Votivsleine derselben 
unter den Präfecten Q. Verius Superstes , Q. Julius Ma
ximus , Q. Florius Maternus und P. Aelius (?) Modestus 
liefern Mur. 12, 2(3; Muff. M. V. 446, 7; 10, sämmllich 
nach Horsley in Northumberland; in zweien derselben wird 
sie als milliaria bezeichnet. Die Notitia nennt sie zu 
Borcovicium, ebenfalls an der Linie des Walles. Diezweite 
Tungrische Cohorte kommt in einer Inschrift von Castle- 
steads vor {Grut. 1178, 12). Zwei andre Englische In
schriften nennen eine coh. Tungr., bei der die Nummer 
fehlt (Grut. 1179, 4; Maff. 447, 2). — Das Volk selbst 
ist genugsam bekannt.

15. coh. II. Lingonum. Vier Lingonische Cohorten
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standen zu verschiedenen Zeiten in Britannien. Die coh. 
I finden wir im Trajanischen Diplom vom. J. 108 {Card. 
XII), in einer Inschrift bei Muratori (78, 3) und als equi- 
tata bei Fabretti (486, 164). Von der zweiten in unserm 
Diplom erwähnten sind die-Präfecten C. Pompejus Satur- 
ninus (Grut. 64, 8 = Donat. 39, 7) und Clodius Fronto 
(Grut. 89, 7 — 1017, 2J durch Nordenglische Steine be
kannt; auf der grossen Basis des Präfecten C. Hedius 
Verus von Forum Sempronii (ibd. 417, 6 = Or. 7039) er
scheint auch sie als equitata. — Die dritte, schon im J. 
104 in England {Card. XI), war ebenfalls equ i t a t a {Mur. 
741, 6 = 1122, 4). Die innere Seite des angeführten Di
ploms zeigt nach Cardinali (p. 148) statt der Zahl III viel
mehr IIIX, und man könnte versucht sein, diese als die 
richtige anzunehmen, weil zurZeit der Notitia gerade diese 
zu Segedunum am grossen Walle stand. Es entscheidet 
indess für die dritte Cohorte eine GruteCsehe Inschrift (493, 
1), nach welcher ein Präfect der vierten im Jüdischen 
Kriege von Hadrian mit dem Vexillum belohnt ward. We
nigstens ist es nicht wahrscheinlich, dass diese Cohorte 
unter Trajan in Britannien, unter Hadrian in Judäa gestan
den und dann wieder nach Britannien zurückverlegt sei. 
Eher können wir annehmen, dass sie, vorher in Judäa oder 
angrenzenden Provinzen, später nach Britannien verlegt sei. 
Die wichtige Rolle, die das Volk der Lingonen im Kriege 
des Civilis spielte, braucht kaum erwähnt zu werden.

16. coh. II. Asturum. Ueber die Asturer im Verhält- 
niss zu den Hispaniern s. bei der 1. Ala letzterer. — Die 
coh. I Asturjum, im J. 74 unter Vespasian in Germa
nien (Am. II -■ Card. XI), kommt bereits im J. 106 in 
Britannien vor (Card. XII) wo sie noch zu den Zeiten der 
Notitia lasf. Einen Tribun derselben kennen wir aus Mur. 
1114, 5 (= 2032, 7 ; vgl. Mar. Arv. 474). — Die 2., in 
unserm Diplom erwähnte scheint von Herrn Böcking mit
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Recht in dem corrupten Namen der nach der Notitia zu 
Bnsiris in Aegypten stehenden Cohorte gesucht zu werden, 
wohin sie demnach in späteren Zeiten versetzt worden 
wäre. Ihr Präfect war Cn. Munatius Pal. Aurelius Bassus 
(Grut. 436, 5), doch wohl noch in Britannien, wo derselbe 
zugleich Censitor der Römischen Bürger zu Camalodunum 
war. In Germanien befehligte sie ein gewisser M. Valerius 
Propinquus (GV. 481, 1); zu welcher Zeit, lässt sich höch
stens so weit bestimmen, dass die legio V. Mac. damals 
in Mösien lag, wohin dieselbe nicht vor derZeit des Ves- 
pasian gekommen ist. (Vgl. Grolefend, über die Legionen 
in Paulas Encyclopädie, und Borghesi, iscr. del Reno), 
und es muss daher unentschieden bleiben, ob unsre Cohorte 
vorher oder nachher in England lag. Andre Präfecten gicbt 
ein Stein des Archeogrefo Triestino I, 121; ferner Grut. 
465, 10 und 562, 4, sämmtlich ohne Zeit- und Ortsbestim
mung. -— Neben der 1. und 2. Asturischen Cohorte bestan
den andre mit denselben Nummern, zusammengesetzt aus 
Asturern und Galläkern.

Die coh. I. Astur. et Galla ecor um lag unter Nero 
im J. 60 in Illyricum (Am. I); die coh. II derselben un
ter Titus und Domitian , so wie noch zu den Zeiten des 
M. Aurel und L. Verus in Pannonien (vgl. Am. III; IV; 
Card. XXIII). Dass sie von der unsrigen zu unterschei
den, ergibt sich schon aus dem Umstande, dass wir diese 
in der Zwischenzeit in Britannien finden, wohin sie doch 
schwerlich auf einige Zeit geschickt wurde, um nachher 
in ihre alten Standquartiere zurückzukehren. Auch unter 
Antoninus Pius können wir sie in Pannonien in dem Frag
mente II Ast. (Am. XII) annehmen. — Eine coh. III. 
Astur. eq. c. R. findet sich in einem Steine bei Gruter 
(388, 3 = Donat. 75, 2), den Muratori (620, 1) freilich als 
aus Ligorio ^entnommen gibt, den aber doch, scheint es, 
Doni (IV, 21) gesehen; eine coh. V und VI bei Donati
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(298, 2) und Muratori (880,, 6h Noch kommt schliesslich 
ein trib. coli. Astur, Gallaec. et Maurit. Tingit. 
zur Zeit Trajans hinzu (Grut. 402, 5), — Von Asturischer 
Reiterei kennen wir zunächst eine Ala ohne Nummer {Grut. 
373, 4). Die erste Ala derselben nahm an Trajans Baci- 
schen Feldzügen Theil, bei welcher Gelegenheit ihr Präfect 
T. Prifernius Paetus Memtnius Apollinaris vom Kaiser mit 
den militärischen Ehrenzeichen beschenkt wurde {Grut. 1028, 
6). Einen anderen Präfecten derselben giebt uns MafJ'. M. 
V. 365, 3. Zur Zeit der Notitia stand sie sowohl, als die 
2. Ala in England am Grenz walle zu Condercum und Ci- 
lurnum. — Die 3. Ala kennen wir aus Mur. 1046, 5 (Or. 
3507).

17. coh. II. Dongonum. Das Volk der Dongonen er
scheint, so viel ich haben finden können, sowohl in der 
Römischen Miliz, als in der alten Geographie hier zum er
sten Male, obwohl es, da es mindestens zwei Cohorten 
Stellte, nicht ganz unbedeutend gewesen sein kann. — Wir 
lesen bei Ptolemaeus II, 6 von einem Volke der Lungonen 
in Spanien, von dem ich ebenfalls keine weitere Spur habe 
entdecken können; ich vermuthe, dass diese unsre Don- 
gones seien. Es liegt nahe, eine Verschreibung des A in 
sl anzunehmen, und der Umstand, dass die Armee von 
England mehrere Spanische Corps zählt, bestätigt die Con- 
jectur.

18. 19. 20. Die Nervischcn Cohorten II, III und VI. Es 
kommt zunächst die coh. I Nervior. in Britannien unter 
Trajan vor {Card. XII), die wir unter Antoninus Pius bei 
den in Aegypten und Cyrene stehenden Truppen wieder 
finden {Am. IX - Card. XVIII und dazu Borghesi, Me- 
morie d. I. p. 34), wo sie den Beinamen Augusta führt. 
Eine Englische Inschrift aus Caracailas Zeit nennt nach 
Muratori (247, 3 = 457, 3) die dritte, nach Gruter (1179, 

die zweite ihrer Cohorten; übrigens stand die dritte
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noch zur Zeit der Notitia in Britannien, und so ist viel
leicht die Lesung Mnratori s vorzuziehen. Ich nehme sie 
auch in unser Diplom auf. Der Raum zwischen dem E 
und M in dem vorletzten Namen erlaubt nicht, etwa an 
die Nemeter zu denken. Ich lese daher III NErv. M(il- 
liaria); obgleich wir sie sonst nicht als milliaria ken
nen , glaube ich bei dem häufigen Fehlen solcher Bestim
mungen darauf kein grosses Gewicht legen zu müssen. — 
Die coh. VI Nerv, endlich, auch zur Zeit der Notitia 
noch in Britannien, finden wir unter Severus und Caracaila 
gleichfalls daselbst (Grut. 266, 4).

21. coh. III. Bracar. A ugustanorum. Das Spa
nische Volk der Bracari ist bekannt; vgl. JJkert, Alte 
Geogr. II, 1 p. 312 und 435. Zur Zeit Trajans kommt 
ein gewisser A. Atinius Paternus als Präfect einer zweiten 
Cohorte derselben vor {Grut. 367, 6), ein Soldat derselben 
in einer Z^onanischen Inschrift {Mur. 78, 1 = Reines. I, 
166 — Doni 1, 139), in der doch der Name der Cohorte 
echt sein könnte. — Präfecten der dritten Cohorte sind bei 
Mur. 526, 3 und Grut. 466, 5 (= 562, 2 = Mur. 851, 1) 
und ein Soldat derselben bei Muff. M. V. 251, 2, sämröt
lich ohne Angabe des Standortes. Ihre fünfte Cohorte 
stand unter dem Präfecten Stlaccius Coranus in Germanien 
(s. oben bei der coh. I. Hisp.). Dagegen fehlt die Num
mer in der Inschrift des nachherigen Praef. Praet. L. 
Furius Pal. Victor, welcher mit ihr in Britannien stand 
(Grut. 414, 8); die schlechte Abschrift lässt die Möglich
keit eines Versehens zu.

Es folgen nach dieser Aufzählung der Truppen die 
gewöhnlichen Formeln, durch welche den nach fünf und 
zwanzig oder mehr Dienstjahren entlassenen Soldaten Bür
gerrecht und Connubium gegeben werden. — Das Datum 
der Ertheilung ist in der Abschrift angegeben AD XVI 
PONT. Die Zahl XVI zeigt, dass nur von Kalenden die
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Rede sein kann, und es bleibt daher wob! nur übrig XVI 
KOCT zu lesen. — Die Consuln sind suffecti und bis 
jetzt unbekannt.

Das Corps, welchem der Inhaber unsers Diploms an
gehört, ist die coh. I. Sunucorura, wie das corrumpirte 
SVNATOR sich mit Hülfe des Diploms selbst und des 
Namens der Nation, welcher der Mann angehört, suNYCO, 
leicht verbessern lässt. Sie befehligte damals Auluntus 
Claudianus; ist nicht dieser Name corrumpirt, so muss 
man ihn für einen barbarischen halten. Wir sahen , dass 
die Bataver wenigstens in früherer Zeit unter Feldherrn 
ihres eignen Geschlechts den Römern dienten; vielleicht 
war dies auch der Fall mit den Sunukern. Der Beiname 
Claudianus würde etwa andeuten, dass der Mann das 
Römische Bürgerrecht besass. — Der Name des Inhabers 
ist offenbar corrupt; er wird genannt ENTIPÖNT, Sohn 
des Albanus. Das Original des Decrets aber war, wie 
alle Tafeln dieser Art seit Domitians Zeit, angeheftet Ro- 
mae in muro post templum divi Äug, ad Miner- 
vam. Hinter dem DIVI der mir vorliegenden Abschrift 
erscheint nach einer Lücke die Syibe RO; man könnte 
an einen Tempel DIVI aug. et IlOmae denken, wären 
nicht zu viele Beispiele für den blossen Augustus - Tempel 
vorhanden, und würden nicht überdies die zugleich der 
Stadt Rom geweihten Tempel ROMAE ET AVGVSTI 
genannt, nicht aber umgekehrt. Das RO ist daher blosser 
Lesefehler.

Der Bericht in Gough, Camden’s Britannia III, 
p. 28 giebt nach Herrn Newton an, dass die Rückseite 
unsrer Tafel den letzten Theil der Inschrift von uxoribus 
an bis Alba ui in rohen Lettern enthielt; es scheint also 
die Angabe des Aufstellungsortes ganz gefehlt zu haben, 
was z. B. auch in dem Diplom des Trajan Am. V und 
des Hadrian id. VII Statt findet. — Die zweite zugleich
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gefundene Tafel war schon damals zerbrochen ; sie enthielt 
natürlich den ersten Theil der Inschrift bis civitatem 
dedit. Ihre Rückseite zeigte etwa ein Dutzend Na
men in zwei Reihen , je sechs in einer Reihe, von denen 
aber nur drei zu lesen:

VRBANI
SEVERI
PARAT!

Wir stehen nicht an, mit Rücksicht auf die Ungenauigkeit 
der Angabe und nach Allem, was uns über diese Zeugen
namen bekannt ist, statt 12 deren 14 anzunehmen ; denn, 
wenn auch einmal 9 Zeugen Vorkommen, so berechtigt 
uns das noch nicht, deren auch weniger, als 7, zu statuiren.

Es ist von Marini und zuletzt noch von Horghesi 
CD i p 1. di Tr aj an o Decio) so ausführlich und gründlich 
über die Militärdrplome , ihre äussere Beschaffenheit, die 
Zeugen u. s. w. gehandelt worden, dass neue Bemerkun
gen über diese Dinge unnütz scheinen können. Ein Punkt 
indess ist bis jetzt noch nicht mit der Aufmerksamkeit er
wogen worden, die er verdient; ich meine die durch die 
Formel der Diplome angedeutete Verschiedenheit derselben. 
Es ist längst nachgewiesen, wie wenig passend für sie 
der Name tabulae honestae missionis sei. Die Ent
lassung der Veteranen wird nicht einmal immer in ihnen 
erwähnt, und die wesentlichen Vergünstigungen, die sie 
ertheilen, sind vielmehr Civität und Connubium mit Frauen 
peregrinen Standes, so wie Legitimation der Nachkommen 
aus solchen Ehen. Die honesta missio war ein Recht, 
welches schon von selbst den Veteranen zustand, nachdem

7
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sie die vorgeschriebene Zahl von Dienstjahren durchge
macht, und Borghesi (1. c.) hat gezeigt, dass , nachdem 
die Vorenthaltung desselben durch Augustus bei dessen 
Tode ernsthafte Unruhen veranlasst hatte , die späteren 
Kaiser sie auch regelmässiger eintreten Hessen, wo nicht 
etwa Kriege es nöthig machten, die Veteranen länger bei 
den Fahnen zurückzuhalten. In Friedenszeiten dürften 
alljährlich an einem bestimmten Tage, vielleicht an den 
Kalenden des März (vgl. Bull. d. Inst. 1845, p. 195), die 
Veteranen ihre Entlassung erhalten haben, so wie ja auch 
jährlich neue Aushebungen Statt hatten (vgl. die militäri
schen latercula), und zu diesem Acte bedurfte es gewiss 
keines eignen kaiserlichen Decrets. Nur wenn zu unge
wöhnlicher Zeit die Veteranen eines Corps ihre Entlassung 
erhielten, wurde ein solches nöthig, wie z. B. der Kaiser 
Galba der aus Seesoldaten neu gebildeten legio prima 
adiutrix, die er nach Pannonien senden wollte, zuvor 
die Entlassung ihrer Veteranen zugestand {Card. II; III). 
Unter allen auf uns gekommenen Diplomen sind die seini- 
gen die einzigen, welche ausdrücklich die honesta mis- 
sio verleihen, freilich zugleich mit den Privilegien (ve- 
teranis qui militaverunt in legio ne I adiutrice 
honestam missionera et civitatem dedit etc.); alle 
alle anderen setzen die Entlassung, wenn sie ihrer erwäh
nen , als bereits geschehen voraus. Die Veteranen sind 
ihrem Rechte gemäss ausgetreten, sei es an dem bestimm
ten Tage, oder zu verspätetem Termine, und der Kaiser 
fügt durch sein Decret diesem Rechte die Privilegien hinzu. 
Daher heisst es alsdann: trierarchis et remigibus, 
qui militaverunt in classe, quae est Miseni.... 
et sunt dimissi honesta missione im Diplome des 
Claudius {Card. I); Veteran is, qui militaverunt in 
leg. II. adiutrice pia fidele . . . et sunt dimissi 
honesta missione in dem ersten des Vespasian {Card.
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IV); oder iis, qui militaverunt equites et pedi- 
tes in alis quattuor et cohortibus decera et
tribus..............dimissis honesta missione in dem
des Titus (Am. III), ähnlich in dem einen des Domitian 
(Am. IV); oder equitibus et peditibus qui milita
verunt cet. dimissis honesta missione im Di
plom des Trajan Am. VI; ähnlich in denen des Hadrian 
(Card. XV ; Am. VII; Card. XVI; XVII und unserem), 
des Antoninus Pius (Card. XVIII = Am. IX; Card. XIX 
— Am. VIII; Card. XX = Am. X; Am. XI), des M. 
Aurel und L. Verus (Card. XXIII), des Severus Alexan
der (Avellino, opusc. III, p. 178), des Philippus (Card. 
XXVI, wo statt militantes sunt doch wohl militave
runt zu lesen) und endlich des Trajanus Decius. Man 
beachte , dass , wie es die Natur der Sache erfordert, in 
dem Relativsatze stets das Perfectum gebraucht ist.

Aber nicht immer ist, haben wir gesagt, mit der Er- 
theilung der Privilegien die honesta miss io verbunden; 
vielmehr werden jene nicht selten als Belohnung für Kriegs- 
thaten oder auch bei sonstigen freudigen Ereignissen im 
Staate oder im Kaiserhause den Veteranen eines Heeres 
ertheilt, ohne dass die Entlassung zugleich eintritt. Ein 
Beispiel dieser Art liefert unser Diplom des Domitian , in 
welchem es einfach heisst: equitibus et peditibus qui 
militant . . . . qui qui na et vice na stipendia m e- 
ruerant; ferner das Diplom des Vespasian (Am. II = 
Card. VI), welches den in Germanien unter Cn. Pinarius 
Cornelius Clemens stehenden Truppen die Privilegien der 
Veteranen ohne Entlassung ertheilt. Cn. Pinarius erwarb 
sich in Germanien die insignia triumphalia (vgl. Card. 
p. 84) ; wir können also wohl seinen Sieg als Anlass der 
Privilegien und den fortdauernden Krieg als Ursache der 
vorenthaltenen Entlassung ansehen. Ausserdem gehört hie- 
her das Diplom Trajaus vom J. 104, ertheilt den in Bri
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tannien unter Neratius Marcellus stehenden Truppen {Card. 
XI), so wie das auf die Ravenuatische Flotte bezügliche 
Diplom Hadrians [Card. XIV). Zwar findet dasselbe in 
den Diplomen Statt, die sich auf die prätorianischen Co- 
horten beziehen , in welchen es mit ganz abweichender 
Form heisst: nomina militum qui militaverunt in 
cohortibus Praetoriis decem cet. qui fortiter et 
pie militia functi sunt, ohne dass die honesta missio 
ausdrücklich erwähnt wäre {Card. XXI, XXIV, XXV, 
XXVII) ; allein, abgesehen davon, dass einer so gescheu
ten und geehrten Truppe schwerlich die honesta missio 
häufig vorenthalten sein wird , wenn auch Fälle davon 
einzeln Vorkommen (vgl. Gr. 51(5, 5; 520, 3; 535, 2; 
538, 2; Donat. 269, 4; 5), deutet schon das Perfectum 
militaverunt und functi sunt zur Genüge an, dass 
die Entlassung vorhergegangen ist. An die Stelle der 
Formel qui honesta missione dimissi sunt scheint 
bei den Prätorianern das qui pie et fortiter militia 
functi sunt getreten zu sein, wobei die Zahl der Stipen
dien als sich von selbst verstehend angenommen wurde. 
Sie hatten 16 Jahre zu dienen.

Zu diesen beiden Abtheilungen von Diplomen aber, 
derer, welche sich allein auf Entlassene beziehen, und de
rer, welche die Privilegien ohne letztere verleihen, gesellt 
sich eine dritte, welche beide Classen in sich vereinigt. 
In ihnen heisst es: iis, qui militant in classa Flavia 
Moesica cet. item dimissis honesta missionecet. 
(Card. VIII5 vgl. IX; X: XVII; Am. V). Schon Cave- 
doni hatte in der Ausgabe seines Militärdiploms (p. 12) 
über den Unterschied des militant und militaverunt 
gesprochen, war aber von Cardmali (p. Sl) bestritten wor
den. Um so mehr wird eine Erörterung der Sache hier 
am Platze sein. Dass nämlich in der That zwei Klassen 
von alten Kriegern durch solche Diplome bezeichnet wer
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den, welche beide Civitas und Connubium erhalten, wäh
rend die eine austritt, die andre im Dienste bleibt, beweist, 
selbst abgesehen von dem Präsens militant, das schlecht 
zu dem di miss is passen würde, ganz klar das Arneth 
sehe Diplom des Titus (III). In diesem heisst es: iis, 
qui militaverunt equites et pedites in alis quat- 
tuor et cohortibus decem et tribus cet. quinis 
et vicenis pluribusve stipendiis emeritis, d i - 
missis honesta missione; dann aber folgt: item iis, 
qui militant in alis duabus cet. emeritis quinis 
et vicenis stipendiis. Es werden also deutlich un
terschieden qui militaverunt und qui militant, und 
nur erstere zugleich als dimissi honesta missione 
bezeichnet. Dieselben aber gehören nicht einmal verschie
denen Abtheilungen des Pannonischen Heeres an, sondern 
die durch das item eingeführten Truppentheile sind unter 
den früheren schon einmal namhaft gemacht. Während 
also ihren ausgetretenen Veteranen durch den ersten Theil 
des Decrets die Privilegien zugesichert sind, werden die
selben durch den zweiten Theil auch auf diejenigen aus
gedehnt, welche trotz fünfundzwanzigjähriger Dienstzeit 
noch bei den Fahnen bleiben, ohne Zweifel eine besondere 
Belohnung dieses Corps. — Einen ähnlichen Fall giebt das 
Diplom des Domitian, das sich auf die Aegyptische Flotte 
bezieht (Card. VII): es heisst darin classicis qui mi
litant in Aegypto, und gleich nachher: item dimis- 
sis honesta missione ex eadetn classe, wo der 
Zusatz »aus derselben Flotte« völlig überflüssig wäre, 
wenn die classici qui militant auch als dimissi gel
ten sollten. Es versteht sich, dass das zuletzt folgende 
senis et vicenis pluribusve emeritis auf beide 
Classen sich bezieht.

Hiernach nun stehe ich nicht an, eine solche Sonde
rung überall anzunehmen, wo ein item zwischen das qui
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militant und das dimissis honesta missione tritt, 
und es bestärkt mich darin auch die Beobachtung, dass 
jedesmal, wo militaverunt steht, dimissis ohne item 
folgt, dagegen item nie fehlt, wo militant vorhergeht. 
Es ist freilich wahr, dass wir in einem Diplom M. Aurels 
{Card. XXIII) militant ohne item finden; allein die 
Lesart ist gewiss unrichtig, indem , wenn sie wahr wäre, 
das Diplom auch darin von den andern abweichen würde, 
dass darin statt des gewöhnlichen militare in ala, co- 
horte, classe der blosse Ablativ" stände. Auf der innern 
Seite desselben steht aber wirklich in, wobei das Verbum 
leider mit blossem M angegeben ist. Indess die gewöhn
liche Uebereinstimmung der inneren und äusseren Seite 
berechtigt uns gewiss, auch auf der Aussenseite ein IN 
vorauszusetzen, wo wahrscheinlich nicht militant, son
dern MILIT. IN stand. In dem Diplome des Philippus 
haben wir schon oben das ganz ungewöhnliche militan
tes sunt in MILITAYERVNT zu verändern vorgeschla
gen. Auch Cardinali hält das Monument für ungenau 
copirt. Derselbe macht übrigens gegen Cavedoni besonders 
das Diplom des Vespasian {Curd. V) geltend, in welchem 
es heisst: veteranis qui militaverunt in classe 
Ravennate, qui sena et vicena stipendia aut 
plura meruerunt et sunt deducti in Pannoniam, 
indem hier das Perfectum stehe ohne Erwähnung der ho
nesta missio. Liegt aber nicht diese gerade in den» 
deducti sunt angedeutet, das doch wohl auf eine Co- 
lonie zu beziehen ist, zu der sie abgeführt wurden? Mit 
Cardinali Versetzung in eine Legion annehmen , geht 
schwerlich; man würde doch nicht so alte Soldaten dazu 
genommen haben! Aber selbst dann ist das Perfectum 
unentbehrlihh, da sie den Dienst in der Flotte von Ravenna 
verliessen.

Wie aber verschiedene Arten von Militärdiplomen sich
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nach den in ihnen enthaltenen Formeln feststellcn lassen, 
so scheinen sich auch für die mehr oder minder regelmäs
sige Ertheilung der honesta missio aus ihnen einige 
Bestimmungen zu ergeben. Wir haben bereits bemerkt, 
dass dieselbe in Kriegszeiten oft ausgesetzt bleiben musste, 
ein Uebelstand, der natürlich besonders die Grenztruppen 
traf. Das bestätigen auch unsre Diplome; denn ausserdem, 
dass ja einige gar nicht die honesta missio erwähnen, 
andre nur zum Theil auf Entlassene sich beziehen, sind 
sie auch zum grossen Theile für Veteranen bestimmt, 
welche über ihre Dienstzeit hinaus bei den Fahnen gehal
ten waren. In fast allen Diplomen dieser Art lesen wir 
nämlich, dass sie solchen gegeben wurden, qui quina 
(sena, octona, wenn vom Flottendienst die Rede) et 
vice na stipendia aut PLVRA raeruerunt und 
gleichbedeutende Formeln. Die einzigen Ausnahmen unter 
den auf Provinzialbesatzungen sich beziehenden Diplomen 
bilden das Diplom des Titus (Am. III), in welchem bei 
den wirklich entlassenen Truppen das plura steht, bei 
der zweiten Abtheilung aber fehlt; ferner unser neues 
Diplom des Domitian und eines des Antoninus Pius (Am. 
IX — Card. XVIII). Im ersten derselben ist es wahr
scheinlich, dass alle Veteranen von mehr als 25 Dienst
jahren unter den Entlassenen sich befanden, das plura 
also durchaus unstatthaft sein würde. In Bezug auf das 
Diplom des Domitian haben wir gesehen, dass eine der 
darin genannten Cohorten im vorigen Jahre die honesta 
missio erhalten hatte, also keine Soldaten von längerer 
Dienstzeit hatte; für die anderen haben wir dasselbe ver- 
muthet, und Aehnliches muss man wohl für das Diplom 
des Antoninus Pius voraussetzen.

Was aber als Ausnahme bei den Heeren der Provin
zen erscheint, stellt sich als Regel bei den in Italien sta- 
tionirten Prätorianern und prätorischen Flotten heraus. Wenn



auch, wie wir oben sahen, einzelne Fälle von längerer 
Dienstzeit nicht selten sind , so ist doch im Allgenieinen 
bei ersteren von einem Vorenthalten der honesta missio 
nach vollendeten 16 Stipendien so wenig die Rede, dass 
ihrer Dienstzeit gar nicht Erwähnung geschieht. Bei letz
teren aber iindet in dem auf sie bezüglichen Diplome des 
Claudius (Card. I) dasselbe Statt; in sechs anderen (Card. 
XIV; XV; XVI; XIX - Am. VIII; XXVI, und dem 
des Trajanus Decius) ist zwar die Zahl sena et vicena, 
später nach Erhöhung der Zahl der Stipendien, octona 
et vicena stipendia angegeben, aber ohne den Zusatz 
des aut plura, und nur eines, des Vespasian (Card.V), 
enthält letzteren. Ich schliesse daraus, dass die Kaiser, 
wie den Prätorianern, so den beiden Italischen Flotten all
jährlich die honesta missio ertheilten, um Truppen, 
welche so leicht gefährlich werden konnten, keinen Grund 
zur Unzufriedenheit zu geben. Das Diplom des Decius, 
welches uns durch einen glücklichen Zufall statt eines 
zwei kaiserliche Decrete liefert, giebt für jene Zeit dafür 
sogar einen unumstösslichen Beweis, indem dieselben, beide 
auf die Ravennatische Flotte sich beziehend , zwei auf 
einander folgenden Jahren angehören. Die Ausnahme des 
Vespasianischen Diploms erklärt sich leicht; es fällt in 
seine zweite tribunicische Gewalt, und es ist sogar sehr 
wahrscheinlich, dass in den Othonisch-Vitellianischen Zei
ten jene Flotte keine Entlassung erhalten hatte, während 
Vespasian sie sofort für ihren Abfall belohnen musste. Sie 
werden daher auch in Pannonien colonisjrt. — Auf der 
andern Seite ist unter allen Diplomen der prätorischen 
Flotten auch nur eines, welches, ohne die honesta mis
sio zu erwähnen, nur auf die Privilegien sich bezieht, das 
von Hadrian der Ravennatischen Flotte verliehene (Card. 
XIV). Es mögen kriegerische Ereignisse auch damals die 
Entlassung unthunlich gemacht haben.

R o m.
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